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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) beabsichtigen im Zuge ihrer langfristigen Planung die Er-
weiterung der Deponie Schöneicher Plan (SEP) in Richtung Westen. Die Deponie Schöneicher Plan 
wird derzeit rekultiviert. Die Erweiterungsfläche schließt sich direkt an die Westhalde der vorhandenen 
Deponie auf Grundstücken der BSR an. 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich im Eingriffsbereich Lebensräume von streng ge-
schützten Tierarten befinden, wird auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen zum Artenschutz im 
BNatSchG (insb. § 44 Abs. 1) eine artenschutzrechtliche Prüfung in Form eines Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags (AFB) vorgenommen.  

Dieser gliedert sich in einen erläuternden Text, Tabellen zur Relevanzprüfung (Anlage 1) sowie die 
Artenschutzblätter (Anlage 2). Eine Kartendarstellung zu den Vorkommen relevanter Tierarten erfolgt 
im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP). 

1.2 Rechtliche Grundlagen  

Die artenschutzrechtlichen Verbote wurden in der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (in 
Kraft seit dem 01.03.2010) auf der Grundlage von EU-Richtlinien (FFH-RL, Vogelschutz-RL) sowie Ur-
teilen des Europäischen Gerichtshofes neu gefasst.  

Zu einem Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote kann es erst durch die Verwirklichung des 
jeweiligen Bauvorhabens kommen. Für die Vollzugsfähigkeit des Vorhabens muss im Genehmigungs-
verfahren sichergestellt werden, dass eine Verbotsverletzung durch Vermeidungs- oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen - Continuous ecological functionality-measures) vermieden 
werden kann bzw. müssen die notwendigen Voraussetzungen für die Überwindung des drohenden Ver-
bots (Ausnahme- / Befreiungslage) geschaffen werden (vgl. [2]).  

Kurzfassung der sog. Zugriffsverbote: (ausführlich siehe BNatSchG, § 44 (1)): 

- § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: sog. Tötungsverbot von Individuen bzw. deren Entwicklungsformen, 

- § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: die streng geschützten Arten sowie europäischen Vogelarten dürfen 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht, Mauser, Überwinterungs- und Wanderungszeiten nicht er-
heblich gestört werden,  

- § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Arten 
dürfen nicht beschädigt oder zerstört werden, 

- § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG: Verbot, wild lebende Pflanzen (besonders geschützte Arten) oder deren 
Standorte zu zerstören. 

Da es sich um ein Vorhaben gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG handelt, dessen nach § 15 Abs. 1 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 17 Absatz 1 zuge-
lassen sind, gelten die artenschutzrechtlichen Verbote unter Einschränkungen für die in Anhang IV der 
FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten und die europäischen Vogelarten [1]. Sind solche Arten 
betroffen, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 
betroffenen Aren nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebo-
tenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädi-
gung und Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere 
im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Ver-
letzung oder die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 
unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
bzw. Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Ein-
griffs bzw. Vorhabens kein Verstoß gegen die sog. Zugriffs-, Verbots- und Vermarktungsverbote vor. 
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Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten europäisch geschützter Arten, die damit im Zu-
sammenhang stehende Tötung geschützter Arten und die Zerstörung geschützter Pflanzen und ihrer 
Standorte ist dann keine Verbotsverletzung, wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt.  

Ist eine Verletzung der o. g. Verbote erkennbar, sind Maßnahmen zu benennen, mit denen die Verlet-
zung vermieden werden kann. Die Verbotsverletzung kann außer durch die klassischen Ver-meidungs-
maßnahmen durch sog. CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) vermieden werden. 
Durch diese wird die ökologische Funktion des betroffenen Lebensraumes gesichert.  

Ausnahmezulassungen sind nur bei Vorhaben aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
möglich, wenn keine zumutbaren Alternativen existieren.  

1.3 Methodik 

Dem Artenschutzbeitrag liegen für die beim Bau potenziell betroffenen Artengruppen (Avifauna, Fleder-
mäuse, Reptilien, Xylobionte Käfer) Gutachten mit aktuellen Kartierungen zugrunde (siehe Datenquel-
len, Kapitel 1.5).   

Die Einschätzungen für die weiteren Artengruppen basieren auf einer Potentialanalyse der vorhandenen 
Habitatstrukturen. Berücksichtigt werden außerdem weitere Datenquellen wie die Verbreitungskarten 
von Amphibien und Reptilien im Land Brandenburg, die Angaben über bekannte Vorkommen von In-
sekten und Säugetieren des LfU Bbg. sowie die Verordnung des nahe gelegenen Landschaftsschutz-
gebiets (LSG) Notte-Niederung [3, 4, 5]. 

Im Artenschutzbeitrag wird der Untersuchungsraum als potentielles Habitat verschiedener Tiergruppen 
und -arten kurz vorgestellt.  

In der Wirkungsanalyse werden die Wirkfaktoren für die Errichtung der Deponie-Erweiterung und deren 
potentielle Auswirkungen auf die Flora und Fauna vorgestellt (Kapitel 2). 

In der Relevanzprüfung werden von den in Brandenburg vorkommenden streng geschützten Arten und 
europäischen Vogelarten jene herausgefiltert, für die eine Verbotsverletzung nicht völlig ausgeschlos-
sen werden kann (Kapitel 3).  

In Kapitel 4 wird die konkrete Betroffenheit der potentiell vorkommenden oder tatsächlich im Gebiet 
nachgewiesenen Arten hinsichtlich der Verbotsverletzungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG dargelegt. Für 
die nicht europarechtlich geschützten Arten können im Rahmen der Eingriffsregelung Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden.  

Sind Verbotsverletzungen zu erwarten, werden in Kapitel 5 die notwendigen Vermeidungsmaßnahmen 
sowie die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) aufgeführt. 

In Kapitel 6 erfolgt eine Zusammenfassung. Als Anlage sind die tabellarische Relevanzprüfung sowie 
die Artenblätter beigefügt.  

1.4 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum (UR) umfasst die gesamte Vorhabenfläche zur Erweiterung der Deponie Schö-
neicher Plan u. a. mit dem Deponiekörper, der Umfahrung, dem Sickerbecken und den Versickerungs-
flächen. Für die Kartierung der Avifauna wurden direkt angrenzende Habitate berücksichtigt. Die Unter-
suchungen zu Fledermäusen und xylobionen Käfern bezogen sich auf die Baumreihe und die älteren 
Einzelbäume innerhalb der Erweiterungsfläche. Für die Beurteilung des Bestandes an Amphibien und 
Reptilien wurden die Kenntnisse über die Vorkommen auf der Altdeponie und deren Nebenflächen be-
rücksichtigt, die aus der Tätigkeit der ökologischen Bauüberwachung bekannt sind. 

 Naturraum 

Der UR liegt in der naturräumlichen Region „Mittlere Mark“ des Landschaftsprogramms Bbg. [3], das 
dem Naturraum der „Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen“ entspricht, in dem die Unterein-
heit „Nuthe-Nieplitz-Notte Niederung mit ihren Kleinplatten“ ausgegliedert ist. Nördlich von Mittenwalde 
wird die Niederung von der Hochfläche des „Teltow“ begrenzt, südöstlich von Zossen von den Platten 
und Niederungen des „Dahme-Seen-Gebietes“ [6].  

Die Bereiche der Nuthe-Nieplitz-Notte Niederung sind mit Ausnahme der begrenzenden Einheiten des 
Teltow und der Zauche sowie des Baruther Urstromtals im Süden nur schwer zu gliedern. Innerhalb der 
Niederungen befinden sich neben den netzartig verbundenen Urstromtälern mehrere inselartig einge-
schlossene Hochflächen, die Kleinplatten. Diese Grund- und Endmoräneninseln geben der Landschaft 
trotz der ansonsten überwiegend ebenen Flächen einen vielgestaltigen Charakter.  
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Im Naturraum überwiegen Böden auf Tal- bzw. Flusssanden, die fruchtbar sind und sich durch die re-
gulierten Wasserstände für die Grünlandnutzung eignen. Ackerbau konzentriert sich fast ausschließlich 
auf die kleinen Grundmoränen [6]. Auf der Deponie-Erweiterungsfläche kommen Kalkgleye und Kalkhu-
musgleye aus karbonatischem Flusssand über Flusssand, zum Teil über Wiesenmergel vor sowie im 
südlichen Teil vergleyte, podsolige Braunerden [17]. 

 Vorhandene und geplante Nutzung 

Die Flächen, auf denen die Altdeponie liegt, wurden schon vor 1900 im Zuge des Tonabbaus anthropo-
gen genutzt und verändert. Der Transport aus den Ziegeleien begründete auch die Erweiterung der 
Eisenbahnstrecke Rixdorf-Mittenwalde nach Schöneicher Plan. In den ausgebeuteten Tongruben und 
auf den benachbarten Luchwiesen wurde anschließend Berliner Hausmüll deponiert [7]. Die Flächen 
um die vorhandene Deponie werden heute als Grünland und Acker genutzt, Wald stellt im Umfeld nur 
einen kleinen Anteil. Der Tonsee ist als Restgewässer des Tonabbaus südöstlich der Altdeponie ver-
blieben. 

Die Einzelhäuser Telzer Plan und Schöneicher Plan liegen unmittelbar neben der Altdeponie. Die 
nächstgelegenen Ortschaften sind Telz im Westen, Schöneiche im Süden, Gallun im Osten und die 
Stadt Mittenwalde im Norden. Nördlich der Deponie befindet sich ein Gewerbegebiet. 

Die Altdeponie Schöneicher Plan umfasst eine genehmigte Deponiegrundfläche von ca. 120 ha, von 
denen ca. 70 ha mit Abfall belegt sind. Die benachbarte Deponie Schöneiche besitzt eine Ablagerungs-
fläche von ca. 110 ha [18].  

In ca. 1,5 km nördlicher und westlicher Richtung verläuft die Bundesstraße B 246 von Königsborn nach 
Eisenhüttenstadt. Ca. 4,8 km östlich verläuft in Nord-Süd-Richtung die BAB A 13 von Schönefeld nach 
Dresden. Im Süden verläuft die L 744 und verbindet Schöneiche mit der Stadt Zossen im Südwesten 
und Kallinchen und Motzen im Südosten. Nördlich und südlich grenzen untergeordnete, selten befah-
rene Straßen direkt an die Deponie SEP. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Zossen ist auf der ackerbaulich genutzten Fläche westlich der ge-
planten Deponieerweiterung eine gewerbliche Nutzung eingetragen. 

 Schutzgebiete 

In einem Umkreis von 5 km um die vorhandene Deponie mit der geplanten Erweiterung befinden sich 
mehrere Schutzgebiete, die in folgender Tabelle aufgelistet werden [3]. Bis zu einem Radius von 5 km 
wurden alle Schutzgebiete aufgelistet, in einem Umkreis von 10 km lediglich die Naturparke und Land-
schaftsschutzgebiete.  

Im Bereich der Deponie liegen keine Wasserschutzgebiete. Die nächstgelegenen sind über ca. 8-10 km 
entfernt bei Teltow und Bestensee [10]. 

Tab. 1: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht bis 10 km Umkreis 

Name Nr. 
Schutz- ka-

tegorie 

Entfernung zur De-
ponie-Erweiterung 

(in km) 

Notte-Niederung 3746-602 LSG ca. 0,46 

Prierowsee 
DE 3746-302 FFH ca. 1,9 

3746-501 NSG ca. 2,4 

Großmachnower Weinberg 
DE 3747-305 FFH 

ca. 2,7 
3747-501 NSG 

Jägersberg-Schirknitzberg 
DE 3847-307 FFH 

ca. 3,5 
3847-506 NSG 

Streuobstwiese Zossen 3746-504 NSG ca. 3,6 

Niederung der Notte bei Zossen (Teilfläche 2) DE 3846-306 FFH ca. 4,2 

Dahme-Heideseen 3848-701 NP ca. 7,1 

1)  minimale Entfernung von der Außengrenze des geplanten Vorhabens zum nächstgelegenen Schutzgebiets-
grenze (gemessen in [1]) 
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 Biotop- und Habitatstrukturen 

Der Eingriffsbereich der Deponie-Erweiterung wird derzeit überwiegend als Acker genutzt. Nördlich der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche grenzen durch Ablagerungen hügelig gestaltete ruderale Wiesenflächen 
mit nur wenigen Einzelgehölzen an. Am Westrand des geplanten erweiterten Deponiekörpers verläuft 
ein in Nord-Süd-Richtung verlaufender Weg („Birkenweg“), der auf der Westseite von einer Baumreihe 
mit teilweise älteren, heimischen Bäumen begleitet wird, von denen einige bereits abgestorben sind. 
Der Weg wird auf der Ostseite von einem schmalen Krautsaum begleitet. Westlich der Baumreihe er-
streckt sich eine weitere Ackerfläche, auf der Nebenanlagen der Deponieerweiterung (Versickerungs-
flächen) angelegt werden sollen. 

Es existieren keine natürlichen Gewässer im Eingriffsbereich. Ca. 150 m südlich der Vorhabenfläche 
verläuft ein Entwässerungsgraben, der weiter südlich in den Muckergraben mündet. In ca. 1,1 km östli-
cher Richtung befindet sich ein größeres Standgewässer am Fuße der Deponie (Tonsee), ein Kleinge-
wässer liegt am Rand des Gehöftes im Norden (ca. 600 m entfernt). Der Nottekanal fließt ca. 580 m 
nördlich in Richtung Mittenwalde. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Biotope im Eingriffsbereich mit einem Foto und einer Kurzbe-
schreibung vorgestellt. 

 

Foto- 
Stand

-ort 
Erläuterung 

Foto 

(Standorte siehe Karte 1) 

1 Von Südosten des Eingriffsbereichs 
nach Norden fotografiert:  
An den Altdeponiekörper (rechts) 
grenzt ein unbefestigter, bewachse-
ner Weg an, der in der Südostecke 
(Standort) breiter wird und mit einer 
Staudenflur mit jungem Laubgebüsch 
nicht heimischer Arten abschließt 
(siehe Foto 2). Links im Bild ist die 
Baumreihe am Birkenweg sichtbar. 
Die Westböschung der Altdeponie 
wird 2019/2020 im Rahmen der Si-
cherung und Rekultivierung profiliert 
und mit Schlacke abgedeckt. 

2 Blick auf das Laubgebüsch (überwie-
gend Eschen-Ahorn und Robinie) im 
Bereich der Staudenflur in der Süd-
ostecke des Eingriffsbereichs. Die 
Fahrspur stellt den Südrand des Ein-
griffsbereichs dar. Die Baumreihe 
aus älteren Pappeln und Eschen-
Ahorn links im Bild bleibt erhalten. 
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Foto- 
Stand

-ort 
Erläuterung 

Foto 

(Standorte siehe Karte 1) 

3 Aus der entgegengesetzten Richtung 
von Westen auf den Altdeponiekör-
per geblickt.  
Es handelt sich um einen zweiten 
Acker, der westlich des Birkenwegs 
liegt. Auf einem Teil der sichtbaren 
Ackerfläche wird eine Versickerungs-
fläche angelegt. 

4 Entlang des Birkenwegs nach Nor-
den fotografiert: 
Der Weg ist im Südteil befestigt, geht 
dann in einen unbefestigten, bewach-
senen Weg über. Auf der Westseite 
befindet sich eine alte, aus heimi-
schen Arten zusammengesetzte 
Baumreihe mit Totholzanteil. Die Ost-
seite des Wegs wird von einer Möh-
ren-Steinkleeflur begleitet. 
 

5 Vom Nordteil des Birkenwegs nach 
Osten auf die Altdeponie geblickt. 
Der östlich des Weges liegende 
Acker wird in diesem nördlichen Teil 
des Eingriffsbereichs von einer ru-
deralen Wiese abgelöst, die durch 
wallartige Aufschüttungen teilweise 
hügelig gestaltet ist. 

 
 

1.5 Datengrundlagen 

Die Daten zu den potenziell betroffenen Tiergruppen wurden folgenden Gutachten entnommen: 

Avifauna: Gutachten von Dipl. Ing. (FH) Heiko Menz, August 2017 [9] und Mai 2018 [10]: 

- Revierkartierung an sechs Begehungsterminen gemäß den Methodenstandards von Suedbeck 
et al. (2005) im gesamten Bereich der Erweiterungsfläche, auf Untersuchungen zu Zug- und 
Rastvögeln konnte verzichtet werden. 

- Zeitraum: 16.03. – 11.07.2017, 05.04. – 18.05.2018 

Fledermäuse: Gutachten von K&S Umweltgutachten, 2017 [11]: 

- Erfassung der Fledermäuse über Inaugenscheinnahme sämtlicher Gehölze im Rodungsbe-
reich (Baumreihe am Birkenweg, Einzelgehölze auf Wiese südlich des Blockheizkraftwerks), 
Überprüfung aufgefundener Höhlen und Spalten mittels starker Lampen, Leiter, Spiegeln und 
Endoskopkamera auf Anwesenheit von Fledermäusen, bioakustische Überprüfung mittels Bat-
cordern über Nacht, Begutachtung möglicher Quartiere mittels Handdetektor bei Begehungen 
während der Ausflugs- und Einflugszeit (Abenddämmerung/Morgengrauen) 
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- Zeitraum: 20.02. – 28.08.2017 (vier Begehungstermine) 

Reptilien: Kartierung durch die CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, 2017 [12] 

- Begehung der gesamten Erweiterungsfläche, Kontrolle insbesondere der geeignet erscheinen-
den Strukturen (Wiesenbereiche mit Hangneigung, Wegsäume, Totholz- und Steinhaufen) 

- Zeitraum: 18.05. – 17.08.2017 (sieben Begehungstermine) 

Xylobionte Käfer: zwei Gutachten von Natur&Text GmbH, 2018 [13a und 13b]  

- Begutachtung aller Bäume im Rodungsbereich hinsichtlich Hinweisen, die auf das Vorkommen 
geschützter Käferarten schließen ließen, Kontrolle vorgefundener Strukturen auf Besatz mit 
Hilfe von Leiter, Stirnlampe und Endoskop 

- Begehungstag: 27.04.2018 
- Kontrolle der Bäume auf Vorkommen von fliegenden Individuen geschützter holzbewohnender 

Käferarten sowie erneutes Absuchen potenziell geeigneter Strukturen (Fernglas) 
- vier Termine im Juli und August 2018 

 

Die Einschätzungen basieren außerdem auf einer Potenzialanalyse der vorhandenen Habitatstrukturen. 
Berücksichtigt werden weitere Datenquellen wie die Verbreitungskarten von Amphibien und Reptilien 
im Land Brandenburg, die Schutzgebietsverordnungen und der FFH-Standarddatenbogen der nächst-
gelegenen Schutzgebiete [3, 4, 5]. 
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2 Wirkfaktoren des Vorhabens und Verbotstatbestände 
Die Wirkfaktoren werden in bau-, anlage- und betriebsbedingte Faktoren unterteilt. Ihnen werden po-
tenziell berührte Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG gegenübergestellt. Die Prüfung der 
Verbotstatbestände hinsichtlich der potenziell vorkommenden Arten erfolgt in Kapitel 4. 

Tab. 2: Wirkfaktoren des Vorhabens und Verbotstatbestände 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen berührter Verbotstatbestand 

Bauphase: 
-  Flächenvorbereitung auf 

der Altdeponie und der 
Erweiterungsfläche:  

 Beseitigung der Vegeta-
tion,  

- Nivellierung der Boden-
oberfläche (Beseitigung 
von Aufschüttungen auf 
der nördlichen Erweite-
rungsfläche), Abschie-
ben des Oberbodens 

 Lärm, Erschütterungen, 
Lichtreize, Bewegungen 
(Menschen, Maschinen, 
Baufahrzeuge) 

 

 
-  Flora: Beseitigung der Vegetation 
- potentielle Tierverluste (z. B. Vögel, 

Vogeleier, Reptilien, Amphibien) 
durch Überfahren oder im Zusam-
menhang mit der Beseitigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (s. 
u.) 

- Avifauna: Störung von Brut und Auf-
zucht, Zerstörung von Lebens- und 
Fortpflanzungsstätten (Niststätten) 

-  Reptilien: Verlassen des besiedelten 
Habitats, ungenügende Nahrungsauf-
nahme, Stress, Zerstörung von Le-
bens-, Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten (Tagesverstecke, Winterquar-
tiere) 

- Amphibien: ggf. Verlust an Winter-
quartieren 

- Käfer: Verlust an Individuen im Zu-
sammenhang mit der Fällung von 
Habitatbäumen  

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
(Tötungsverbot) 
- kann berührt werden, wenn streng 

geschützte Arten im Eingriffsbe-
reich vorkommen und keine Ver-
meidungs- oder CEF-Maßnahmen 
ergriffen werden (z. B. Bodenbrüter, 
Reptilien) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
(Störungsverbot) 
-  stark abhängig von Bauzeit (im 

Winter für die meisten Arten gerin-
ges Störpotential) und vom Vor-
kommen streng geschützter Arten 
im Eingriffsbereich 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  
(Zerstörungs-/Beseitigungsverbot) 
- kann berührt werden, wenn Fort-

pflanzung- oder Ruhestätten streng 
geschützter Arten ersatzlos entfernt 
werden (z. B. Fledermaushöhlen in 
Bäumen, Teilhabitate von Zau-
neidechsen) 

- Nester der Bodenbrüter sind nur 
während Fortpflanzungszeit ge-
schützt, Nester von z. B. Rabenvö-
geln in Bäumen bis zur Aufgabe 

Anlage: 
-  Herstellung der Basis-

abdichtung auf der Er-
weiterungsfläche,  

- mit Abschluss der De-
ponieerweiterung: Her-
stellung homogener An-
saatflächen, ggf. mit An-
pflanzung von niedrig-
wüchsigen Gehölzgrup-
pen 

 
- dauerhafter Verlust der ausdifferen-

zierten Lebensräume im Nordteil der 
Erweiterungsfläche,  

- in Bezug auf die Ackerfläche entste-
hen mit zeitlichem Verzug höherwer-
tige Wiesenbiotope, Habitate u. a. für 
Bodenbrüter, Kleinsäuger, Reptilien 

- aufgrund der zeitlich gestaffelten In-
anspruchnahme der Flächen der Er-
weiterung und der zeitlich gestaffel-
ten Rekultivierung ist nie die Gesamt-
fläche als Lebensraum entzogen 

 
- voraussichtlich keine Verbotsverlet-

zung, da einerseits CEF-Maßnah-
men für die Bauphase durchgeführt 
werden müssen, andererseits für 
mobile Arten (Bodenbrüter) im Um-
feld ausreichend potenzielle Brut-
plätze vorhanden sind und langfris-
tig günstige Habitate auf den abge-
schlossenen Bauabschnitten ent-
stehen 

Betrieb: 
-  Betrieb der Deponie mit 

Anlieferung durch Fahr-
zeuge, Lärm, Staubent-
wicklung,  

- Rekultivierungsarbeiten 
mit Oberflächenabdich-
tung, Herstellung von 
Wegen, Bermen etc. 

 
- erhebliche Störungen sensibler Tier-

arten während der Fortpflanzungszeit 
können bei einem kontinuierlichen 
Betrieb weitgehend ausgeschlossen 
werden   

- Tierverluste durch Überfahren bei der 
Anlieferung,  

- Tierverluste und Verlust an Fortpflan-
zungsstätten bei der Inanspruch-
nahme neuer Bauabschnitte (Beseiti-
gung der Ansaatflächen) 

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  
- Tierverluste (Bodenbrüter) 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
- z. B. Verlust an Niststätten von Bo-

denbrütern 

 



Westerweiterung Deponie SEP, AFB 3 Relevanzprüfung  

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Februar 2020 12 

3 Relevanzprüfung 
- siehe Anlage 1 - 

In der Relevanzprüfung werden die europarechtlich geschützten Arten herausgefiltert, für die ein Ver-
botstatbestand durch das Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Grundlage 
ist die Liste von im Land Brandenburg wildlebend vorkommenden streng geschützten Tier- und Pflan-
zenarten des LfU [3].  

In Brandenburg bisher nicht vorkommende Arten müssen nicht betrachtet werden. Ebenfalls können 
Tiergruppen ausgeschlossen werden, deren Vorkommen im Untersuchungsraum aufgrund der ange-
troffenen Habitatbedingungen unwahrscheinlich ist. 

Säugetiere 

Entlang der Fließgewässer (Nottekanal, Muckergraben) können potentiell semiaquatischen Säuger wie 
der Biber, stellenweise auch der Fischotter vorkommen. Beide Arten wurden im MTBQ 3747-SW nach-
gewiesen [3]. Da der Eingriffsbereich sich jedoch nicht in Gewässernähe befindet und auch indirekte 
Wirkungen auf diese auszuschließen sind, wird nicht davon ausgegangen, dass Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten und damit verbundene essenzielle Lebensräume dieser Arten betroffen sind. 

Wolfsrudel wurden in den benachbarten Regionen bei Spreenhagen im Osten und Sperenberg-Wüns-
dorf im Südwesten nachgewiesen, für die Deponie SEP und die Erweiterungsfläche gibt es keinen 
Nachweis [14]. Eine Besiedlung der Vorhabenfläche ist auf Grund des Niederungscharakters mit gerin-
gen Waldanteilen in der Umgebung der Deponie sowie mangels geeigneter Habitatausstattung und 
Störungen auf der Vorhabenfläche selbst als unwahrscheinlich einzuschätzen. 

Fledermäuse 

Im MTBQ [3] sowie in der Untersuchung der Baumreihe und Einzelbäume auf der Erweiterungsfläche 
[11] wurden bis zu sechs Fledermausarten nachgewiesen. Alle in Bbg. vorkommenden Fledermausar-
ten sind in Anhang IV der FFH-RL gelistet. In den für die Erweiterung zu rodenden, alten Gehölzbestän-
den finden sich geeignete Quartierstrukturen für einige Arten. 

Vögel 

Im Zuge der Erweiterung werden Lebensräume von Bodenbrütern (auf dem Acker, auf ruderalen Wie-
sen) und Höhlenbrütern (ältere Baumbestände) durch die Versiegelung und Überbauung entfallen, sie 
können darüber hinaus im Zuge der Baufeldfreimachung betroffen sein (potentieller Verlust von Tieren 
und Eiern). Die Brutvögel, die auf der Westböschung der Alt-Deponie kartiert wurden, sind auszuklam-
mern, da deren Bruthabitate bereits mit der Sicherung und Rekultivierung der Altdeponie 2019/2020 
verloren gehen. Die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für diese Brutvögel sind in der Plangenehmi-
gung vom 05.11.2012 sowie durch die Anordnungen der ökologischen Baubegleitung im Rahmen des 
geordneten Abschlusses der Altdeponie geregelt.  

Zu betrachten sind daher alle Brutvögel im Eingriffsbereich der Deponie-Erweiterung westlich der Alt-
deponie sowie die potenziell auf der gesicherten und rekultivierten Deponie zu erwartenden Arten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG). Im Bereich der älteren Gehölze können zudem wiederholt genutzte 
Niststätten vorkommen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Reptilien 

Von den streng geschützten Arten wurde die Zauneidechse (Lacerta agilis) im UR nachgewiesen [15], 
für die anderen Arten sind keine geeigneten Lebensräume vorhanden bzw. sind in diesem Bereich 
Brandenburgs keine Vorkommen bekannt.   

Amphibien 

Im Untersuchungsraum bzw. dessen Umgebung sind aufgrund der Nachweise im MTBQ sowie durch 
Zufallsbeobachtungen während der ökologischen Baubegleitung der Rekultivierung der Altdeponie drei 
streng geschützte Arten nicht auszuschließen: Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Kreuzkröte (Bufo 
calamita) und Wechselkröte (Bufo viridis) [3]. 

Es befinden sich keine potentiellen Laichgewässer im Eingriffsbereich. Amphibien können jedoch Akti-
onsradien von über einem Kilometer haben, in dem sie z. B. Winterquartiere aufsuchen. Regelmäßig 
genutzte Wanderkorridore liegen jedoch nicht im Eingriffsbereich des Vorhabens. 

Käfer 

Das Vorkommen streng geschützter Käfer ist durch das Vorhandensein alter, teils abgestorbener 
Bäume entlang des Birkenwegs nicht auszuschließen. Insbesondere wären hier Vorkommen von holz-
bewohnenden Käfern wie dem Eremit oder dem Heldbock möglich, die durch die Rodungsarbeiten ge-
fährdet wären (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).   
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Schmetterlinge, Libellen, weitere Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL 

Die streng geschützten Arten finden im Untersuchungsraum keine geeigneten Bedingungen vor bzw. 
liegt der Untersuchungsraum außerhalb der jeweiligen Verbreitungsgebiete. 

Fazit der Relevanzprüfung 

Ausschlussgründe sind u. a.:  

- die Art kommt im Untersuchungsraum mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund fehlender Habi-
tateignung bzw. der Lage außerhalb des Verbreitungsgebietes nicht vor. 

 

Die Betroffenheit muss bei folgenden Tierarten bzw. -gruppen untersucht werden: 

Vögel: Bodenbrüter (potentielle Tötung während der Bauphase in der Brut- und Aufzuchtzeit)   

 Baum- und Gebüschbrüter, Höhlen- und Nischenbrüter (potentielle Tötung während 
Bauphase, bei mehrmals genutzten Niststätten auch potentieller Verlust an Fortpflan-
zungsstätten), 

 störungsanfällige Vogelarten (Störung während der Brut- und Aufzuchtphase), 

Fledermäuse:  Quartiere in Altbäumen,  

Reptilien:  Tierverluste während der Bauzeit (Baufeldfreimachung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten, Überfahren), 

Amphibien: Tierverluste während der Bauzeit (s. o.),  

Käfer: Tierverluste in Altbäumen. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Folgenden werden nur die Arten aufgeführt und in einem Artenblatt dargestellt, die entsprechend der 
Relevanzprüfung (siehe Kap. 3 sowie Anlage 1) vom Vorhaben betroffen sein können.  

Säugetiere:  Fledermäuse: Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großer Abendsegler (Nyctalus 
noctula), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Zwerg- oder Mückenfledermaus (Pi-
pistrellus pipistrellus / pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Reptilien: Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Amphibien: Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Kreuzkröte (Epidalea calamita), Wechselkröte 
(Bufo viridis) 

Käfer: Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) 

 Säugetiere (Fledermäuse) 

Bestand Fledermäuse 

Für den Großen Abendsegler liegen im MTBQ Nachweise von Wochenstuben vor [3]. Der Große Abend-
segler, die Zwergfledermaus sowie die Rauhautfledermaus wurden außerdem im Rahmen der chirop-
terologischen Untersuchungen im Bereich der Baumreihe am Birkenweg sowie der fünf Solitärbäume 
nachgewiesen. Für den Großen Abendsegler konnten durch Rufaufnahmen während der Ein- und Aus-
flugszeiten, die mittels Handdetektor und Batcorder erfolgten, ein besetztes Sommerquartier entlang 
der Baumreihe identifiziert werden.  

Zusätzlich konnten 21 potentielle Quartierstrukturen im UR ausgemacht werden [11]. 

Neben diesen drei Arten liegen im MTBQ noch Einzelnachweise für das Graue Langohr, die Wasser- 
sowie ggf. für die Mückenfledermaus vor [3]. 

Betroffenheit Fledermäuse 

Die Baumreihe bieten durch ihren Anteil an abgängigen und abgestorbenen Bäumen in linearer Struktur 
für Fledermäuse eine zumindest als Tagesversteck, ggf. auch als Fortpflanzungsstätte genutzte Höhle 
sowie mehrere potentielle Strukturen, die von Fledermäusen genutzt werden könnten. Die Überprüfung, 
ob das nachweisliche Quartier auch ein Winterquartier darstellt, konnte auf Grund der Absturzgefahr 
nicht abschließend erfolgen.  

Eine Fällung der Gehölze kann in Abhängigkeit vom Fällzeitraum mit Verbotsverletzungen von § 44 
Abs. 1 Nr. 1 einhergehen.  

Die Baumreihe sowie die Solitärbäume werden als Lebensraum für Fledermäuse vollständig entfallen. 
Anlagen- oder betriebsbedingte Störungen von benachbarten Populationen sind nicht zu erwarten. Es 
entsteht kein erhöhtes Mortalitätsrisiko für Fledermäuse durch die Anlage oder den Betrieb der Deponie-
Erweiterung. 

 Reptilien 

Bestand Reptilien 

Von den nach FFH-RL Anhang IV geschützten Arten kommt die Zauneidechse im UR vor. Von Mai bis 
August 2017 fanden Kartierungen im gesamten Eingriffsbereich bei geeigneter Witterung statt [12]. 

Es konnten Individuen dreier unterschiedlicher Altersstadien erfasst werden. So wurden insgesamt 11 
juvenile, 7 subadulte, 5 unbestimmte adulte, 4 männliche adulte sowie 15 weibliche adulte Zauneidech-
sen beobachtet. 

Die Nachweise erfolgten auf allen Teilflächen mit Ausnahme der Äcker. Entlang des Birkenwegs mit 
seinem Staudensaum wurden 10 Individuen (adulte und juvenile) beobachtet. Die meisten Individuen 
wurden auf der Brache zwischen Deponiefuß und Birkenweg festgestellt (25 Individuen, juvenil bis 
adult). Die übrigen Tiere wurden auf der Verwallung im Nordwesten sowie entlang des Weges, der am 
Deponiefuß entlangführt, gesichtet [12]. Dieser Wall gehört noch zur Altdeponie, der westliche Kraut-
saum ragt in die neu von der Erweiterung in Anspruch zu nehmende Fläche hinein. 

Auf Grund der günstigen Habitataustattung insbesondere im Bereich der ruderalen Wiese / Brache süd-
lich des BHKW in Verbindung mit den zahlreichen Nachweisen wird von einer großen Population aus-
gegangen, die unmittelbar mit der Population auf der Altdeponie im Austausch steht. Die Besiedlung 
der Deponieflächen fand vermutlich ausgehend von der inzwischen stillgelegten, aber noch vorhande-
nen Bahntrasse aus statt, die von Zossen nach Schöneicher Plan führt. 
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Betroffenheit Reptilien 

Die Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist bei Zauneidechsen sehr weit auszulegen, sie 
umfasst den gesamten besiedelten Habitatkomplex [15]. Dieser setzt sich im UR aus den ruderalen 
Wiesen / Brachen (Nahrungshabitate), besonnten Flächen mit Hangneigungen (Wälle, Aufschüttungen), 
kleinflächigen Rohbodenstandorten (Eiablage) und den Gehölzstrukturen mit Totholz (Schutz) zusam-
men. 

Mit der Baufeldfreimachung werden die Lebensräume vollständig zerstört. Dazu gehören auch die Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechsen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Es kann darüber hinaus 
zu direkten Verlusten von Individuen und von deren Entwicklungsformen (Eier) kommen (§ 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG).  

 Amphibien 

Bestand Amphibien 

Für folgende streng geschützte Amphibien können Vorkommen im UR nicht ausgeschlossen werden: 

- Knoblauchkröte 
- Kreuzkröte 
- Wechselkröte 

Natürliche Standgewässer für eine Reproduktion dieser Arten finden sich im Eingriffsbereich nicht. Das 
nächstgelegene Standgewässer ist das Kleingewässer nördlich der Altdeponie, das ggf. als Laichge-
wässer für die Knoblauchkröte geeignet ist. Der Abstand zur Nordostgrenze der Westerweiterung neben 
der Altdeponie beträgt ca. 900m. Der Tonsee östlich der Altdeponie ist aufgrund seiner Größe und Tiefe 
weniger als Laichgewässer für diese Arten geeignet. Durch die ökologische Baubegleitung (öBB) zur 
Sicherung und Rekultivierung der Altdeponie wurden in den letzten Jahren auch Beobachtungen zu 
Amphibienvorkommen gemacht. So konnte festgestellt werden, dass eine erfolgreiche Reproduktion 
der Wechselkröte in den vergangenen Jahren in allen drei Sandfängen stattfand. Es wurden jeweils nur 
wenige Laichschnüre abgelegt, aus denen je Gewässer z. T. bis zu 1.500 Larven hervorgingen. Adulte 
Tiere wurden wiederholt Opfer von Prädatoren, vermutlich dem Waschbär.  

Im Zuge der Umsiedlung von Zauneidechsen aus dem Bereich des Altdeponiekörpers SEP konnten 
einzelne Individuen der Knoblauch, - Wechsel- und Kreuzkröten erfasst werden.  

Der westliche Sandfang, in dem die Wechselkröten nachgewiesen wurden, liegt ca. 1 km östlich der 
Erweiterungsfläche, die anderen Sandfläche sind noch weiter entfernt. Winter- und Sommerquartiere 
liegen im unmittelbaren Umfeld dieser künstlichen Gewässer. Da sich in der Umgebung der Erweite-
rungsfläche keinerlei für diese Art (wie auch für die Kreuzkröte) geeignete Gewässer befinden, ist nicht 
davon auszugehen, dass diese Arten regelmäßig innerhalb des Eingriffsbereichs wandern, es kann je-
doch vereinzelt eine Überwinterung in den Aufschüttungen im nördlichen Erweiterungsbereich und eine 
Nutzung dieses Areals als Nahrungshabitat stattfinden.  

Betroffenheit Amphibien 

Amphibien können im Zuge der Baufeldfreimachung betroffen sein, wenn sie sich im Eingriffsbereich in 
Winterquartieren befinden, die Offenflächen zur Nahrungssuche nutzen oder durch den Bereich wan-
dern. Im Zuge der Zauneidechsen-Kartierung für die Erweiterungsfläche konnten im Eingriffsbereich 
keine Amphibien beobachtet werden. Es ist auf Grund der Entfernung zu geeigneten Gewässern und 
den wenigen Exemplaren in den Fangeimern auf der Altdeponie nicht davon auszugehen, dass eine 
größere Anzahl streng geschützter Amphibien betroffen ist. Hier kann nur von einzelnen Individuen aus-
gegangen werden. Gerade bei kleinen Populationen sowie bei Arten mit negativem Bestandstrend ist 
auch der Verlust einzelner Individuen zu vermeiden, so dass Verbotsverletzungen des § 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNatSchG möglich sind. 

 Käfer 

Bestand Käfer 

Es existiert im MTBQ nur der Nachweis des Hirschkäfers (Lucanus cervus) [3], der allerdings nicht im 
Anhang IV der FFH-RL, sondern im Anhang II gelistet ist.  

Auf Grundlage des Verdachts durch die vorhandenen abgängigen bzw. abgestorbenen Bäume in der 
Baumreihe am Birkenweg wurde eine Erfassung xylobionter Käfer durchgeführt [13a, b]. 

Im Mai, Juli und August 2018 wurden alle Bäume entlang des Birkenwegs sowie fünf Solitärbäume 
südlich des BHKW auf das Vorkommen von streng geschützten Käfern untersucht. Dabei konnten keine 
Funde gemacht werden. Auch wurden keine Spuren in Form von Käferresten oder Kotpillen gefunden. 
Einzelne Bäume mit Verletzungen wiesen jedoch Strukturen auf, die eine Besiedlung durch Arten wie 
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den Heldbock begünstigen würden. Einzelne vorgefundene Bohrlöcher entsprachen in der Form und 
Größe nicht denen der streng geschützten Holzkäferarten [13]. Die Kontrollen während der Aktivitätszeit 
der adulten Tiere erbrachten keine Nachweise. 

Betroffenheit Käfer 

Da keine streng geschützten Käferarten im zu rodenden Gehölzbestand nachgewiesen werden konn-
ten, kann eine Verbotsverletzung von § 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 BNatSchG in Bezug auf xylobionte 
Käfer ausgeschlossen werden. 

4.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der VSch-RL 

Bestand Vögel 

Im Zuge der Rekultivierung der Altdeponie erfolgten in den vergangenen Jahren regelmäßige Kartie-
rungen in verschiedenen Bauabschnitten bzw. vorzubereitenden Profilierungsabschnitten (VPA) der Alt-
deponie. 2017 wurde die Westböschung der Deponie (VPA 2, der ein Teil der Deponie-Erweiterung sein 
wird) an fünf Terminen zwischen April und Juli kartiert [9]. Die eigentliche Erweiterungsfläche westlich 
neben der Bestands-Deponie wurde zwischen Ende Mai und Juli 2017 an drei Terminen sowie an drei 
weiteren Terminen zwischen April und Mai 2018 kartiert [10]. Im Frühjahr 2019 fanden Kontrollen hin-
sichtlich des aktuellen Brutgeschehens im Zuge der vorzubereitenden Profilierung im VPA 2 Süd (süd-
licher Teil der Westhalde der Altdeponie) statt. Für Groß- und Greifvögel werden zudem die Kartierungs-
ergebnisse aus den anderen Bauabschnitten der Deponie berücksichtigt, die sich in den beiden Gut-
achten finden. Es ist zu beachten, dass inzwischen die Vegetation auf dem südlichen Teil des VPA 2 
im Rahmen der regulären Sicherung und Rekultivierung der Altdeponie beräumt wurde und die Profilie-
rung erfolgt. Die Arbeiten werden voraussichtlich 2020 im nördlichen Teil der Westhalde fortgesetzt, so 
dass die Aussagen zu den hier vorkommenden Brutvögeln nicht mehr relevant sind und auf weitere 
Erfassungstage verzichtet wurde.  

In die Relevanzprüfung sind alle vorkommenden Vogelarten eingegangen (siehe Anhang). Es werden 
die planungsrelevanten Arten identifiziert. Dazu zählen bei diesem Vorhaben Arten, die nach Anhang I 
der Vogelschutz-Richtlinie geschützt sind sowie Arten, die mindestens den Status „gefährdet“ auf der 
Roten Liste von Dt. oder Bbg. besitzen. Es können weitere Arten betroffen sein, die über ihre Gildenzu-
ordnung erfasst werden. 

Groß- und Greifvögel 

Im Bereich der Erweiterungsfläche haben keine Groß- oder Greifvögel gebrütet.  

Im Bereich des gesamten Deponiegeländes konnten in den Kartierungsjahren 2017 und 2018 jedoch 
folgende Groß- und Greifvogelarten als Nahrungsgäste beobachtet werden: 

- Rohrweihe: brütet im Schilf am Tonsee, ca. 1,2 km östlich der Erweiterung 
- Schwarzmilan: brütet im Wald ca. 1,2 km nordöstlich der Erweiterung (östlich der Versicke-

 rungsfläche I der Altdeponie) 
- Seeadler: einmalig 2017 beobachtet 
- Rotmilan: brütet wahrscheinlich im Wald ca. 750 m östlich der Erweiterung, südlich des 

 BA 4 der Altdeponie 
- Turmfalke: mehrfach 2017 und 2018 gesichtet 
- Mäusebussard: mehrfach 2017 und 2018 gesichtet 
- Kranich: einmalig im Bereich der Erweiterungsfläche beobachtet 
- Kolkrabe,  

Rabenkrähe:  regelmäßig im Bereich der Erweiterungsfläche 

Bodenbrüter 

Von den Bodenbrütern wurden im Bereich der Erweiterungsfläche u. a. die Feldlerche, die Heidelerche, 
die Goldammer, das Schwarzkehlchen, der Baumpieper und der Fasan erfasst. Zu den Arten, die nur 
2017 beobachtet werden konnten, zählen u. a. die Wachtel, der Wachtelkönig (kein Brutnachweis) und 
das Braunkehlchen. 

Im Bereich des Deponieabschnitts VPA 2 wurde 2017 der Steinschmätzer auf Ziegel- und Betonstein-
haufen nachgewiesen. Das inzwischen beräumte Habitat wurde bereits im Rahmen der ökologischen 
Begleitung der Rekultivierung der Altdeponie auf der Osthalde ersetzt. Auf Grund der spezifischen Ha-
bitatansprüche ist ein aktuelles Vorkommen im Bereich der Erweiterungsflächen auszuschließen. 
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Höhlen- und Nischenbrüter 

Zu dieser Gilde zählen Arten, deren Fortpflanzungsstätten auch außerhalb der Brutperiode geschützt 
sind. Es handelt sich um Arten, die ein System mehrerer Nester und Nistplätze nutzen und im Folgejahr 
auch an den gleichen Fortpflanzungsstätten anzutreffen sind.  

Die Baumreihe mit zahlreichen Altbäumen bietet für Höhlen- und Nischenbrüter geeignete Brutmöglich-
keiten. So konnten hier u. a. Brutplätze bzw. Reviere der Blau- und Kohlmeise, des Gartenbaumläufers, 
des Stars sowie des Buntspechts erfasst werden. 

Baum- und Gebüschbrüter 

Die Nistplätze der Baum- und Gebüschbrüter sind nur während der Brutperiode geschützt. Von dieser 
Gilde konnten u. a. Brutplätze bzw. Reviere der Amsel, des Stieglitz, des Neuntöters sowie der Dorn- 
und Mönchsgrasmücke im Erweiterungsbereich erfasst werden. 

Zug- und Rastvögel 

Die Erweiterungsfläche wird nicht regelmäßig von Zug- und Rastvögeln genutzt, was sowohl durch die 
fehlende Übersichtlichkeit sowie die allgegenwärtigen Störungen durch den Stillegungsbetrieb zu erklä-
ren ist. Hier sind die offeneren Flächen weiter westlich weitaus attraktiver. 

Betroffenheit Vögel 

Während der Bauphase, insbesondere bei der Beräumung der Bodenoberfläche und bei der Beseiti-
gung von Gebüschen und Bäumen, können in den Brutzeiten der Boden-, Gebüsch- oder Höhlenbrüter 
Tierverluste im Zusammenhang mit dem Verlust der Niststätte auftreten (Verbotsverletzung § 44 Abs. 
1 Nr. 1 und 3 BNatSchG). Durch bauzeitliche Regelungen (siehe Maßnahmen) können die Verbotsver-
letzungen bezüglich der Tierverluste vermieden werden.  

Die Niststätten der Höhlenbrüter sind über den Brutzeitraum hinaus geschützt, so dass eine Verbots-
verletzung des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durch eine CEF-Maßnahme (vor dem Beginn der nächsten 
Brutperiode angebrachte Ersatznistkästen, siehe CEF 1) vermieden werden muss.  

Von den wertgebenden Bodenbrütern sind das Braunkehlchen mit einem Brutplatz auf der ruderalen 
Wiese und die Feldlerche mit zwei Revieren auf der Ackerfläche für die nördliche geplante Versicke-
rungsfläche betroffen. Die Bruthabitate der Feldlerche werden mit der Anlage der Versickerungsfläche 
(extensive Grünlandpflege) wieder zur Verfügung stehen. Auch für das Braunkehlchen entstehen be-
reits während des Betriebes der Westerweiterung geeignete Habitate auf Nebenflächen mit geringer 
Pflegeintensität.  
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5 Maßnahmen für die europarechtlich geschützten Arten 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Die Verbotstatbestände der § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG können weitgehend durch Maßnahmen 
vor bzw. während der Bauphase vermieden werden.  

V 1ART Vermeidung von Tierverlusten in Gehölzen in der Bauphase:  

 Alle zu fällenden Gehölzbestände werden vor Baubeginn erneut auf Vorkommen von Höhlen 
und dauerhafte Niststätten kontrolliert. Von Fledermäusen besetzte Höhlen und von Vögeln 
besetzte Niststätten werden markiert. Nicht besetzte Höhlen werden erfasst und bis zur Fäl-
lung verschlossen. 

 Gehölze sollen bevorzugt zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar gefällt werden. Ausnah-
men sind bei einem jeweils aktuellen Negativnachweis hinsichtlich der Brutstätten der Avi-
fauna und Quartieren von Fledermäusen in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde möglich. Für besetzte Quartiere von Fledermäusen in der Baumreihe am Birkenweg ist 
je nach Art und Größe des Quartiers eine gesonderte Abstimmung hinsichtlich des Fällzeit-
raumes erforderlich. 

V 2ART Vermeidung von Tierverlusten bei Boden- und Freibrütern in der Bauphase: 

 Die Beräumung von offenen Flächen (Acker, ruderale Wiesen) muss außerhalb der Brutzeit 
von Vögeln (d. h. nicht zwischen dem 1. März und dem 1. Sept.) erfolgen oder es muss ab 
dem 1.3. bis zum Baubeginn eine dauerhaft wirksame Vergrämung (z. B. durch Erhalt einer 
Schwarzbrache) erfolgen.  

V 3ART Vermeidung der Verletzung des Tötungsverbotes von streng geschützten Reptilien und Am-
phibien durch das Aufstellen von Folienzäunen mit Fangeimern. 

 Die Folienzäune sollen ein Einwandern von Zauneidechsen in das Baufeld von Norden ver-
hindern. Gleichzeitig dienen sie in Verbindung mit Fangeimern und ggf. mobilen Fallen dem 
Abfangen von Zauneidechsen und Amphibien (Maßnahme CEF 2). Die Lage und Länge der 
Folienzäune ist der Maßnahmenkarte des LBP zu entnehmen. 

5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) und kompensatorische Maßnah-
men (FCS-Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG (CEF-Maßnahmen) werden durch-
geführt, um eine Verbotsverletzung hinsichtlich der Zerstörung von Nist- und Ruhestätten zu vermeiden. 
Mit der Maßnahme soll die ökologische Funktionalität des Lebensraumes durchgängig erhalten bleiben. 

CEF 1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Vögel und Fledermäuse (= Vermeidung arten-
schutzechtlicher Verbotstatbestände): 

 Bei Nachweis einer dauerhaften Niststätte im Zuge von V 1ART sind vor der nächsten Brutsai-
son artgemäße Ersatznistkästen im Umkreis von 1 km im Verhältnis von 1 : 3 anzubringen. 

 Bei Bestätigung der nachgewiesenen bzw. Feststellung neuer Fledermausquartiere im Zuge 
von V 1ART sind in Abhängigkeit von der Art des Quartiers artgerechte Ersatzquartiere im Ver-
hältnis 1 : 3 vor der nächsten Quartierinanspruchnahme (Wochenstube, Zwischen- oder Win-
terquartier) im engen räumlichen Zusammenhang aufzuhängen. 

Für jede ermittelte, aber nicht besetzte Höhle, die von Höhlenbrütern bzw. Fledermaus poten-
tiell genutzt werden könnte, wird ein Ersatznistkasten bzw. ein Ersatzquartier im Verhältnis 
1 : 1 im engen räumlichen Zusammenhang angebracht. 

CEF 2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Zauneidechsen und Amphibien (= Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände): 

 Zauneidechsen werden im Bereich der nachgewiesenen Vorkommen außerhalb der rekulti-
vierten Altdeponie abgefangen und in Ersatzhabitate umgesetzt. Sollten mit den Fangeimern 
auch Amphibien gefangen werden, werden diese in geeignete Habitate im Umfeld der nach-
gewiesenen bzw. potenziellen Laichgewässer (Versickerungsbecken, Kleingewässer). 

 Die Ersatzhabitate für die Zauneidechse sollen im engen räumlichem Zusammenhang mit der 
betroffenen Population im Bereich der Versickerungsfläche I der Altdeponie angelegt werden. 
Die Ackerfläche ist dauerhaft extensiv als Grünland zu bewirtschaften. Die vorhandenen Erd-
wälle sind durch weitere Erdwälle mit Winterquartieren, Totholzhaufen und Sandlinsen zu er-
gänzen. Der Südrand der nördlich angrenzenden Entsiegelungsfläche (Maßnahme A 1) wird 
in die Gestaltung des Zauneidechsenlebensraumes einbezogen. 

 Die Lage ist dem Maßnahmenplan des LBP zu entnehmen. 
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6 Zusammenfassung 
Das vorliegende Gutachten untersucht die potentielle Verletzung von artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch das geplante Vorhaben der Westerweiterung der 
Deponie Schöneicher Plan. 

Die Untersuchung stützt sich auf Kartierungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Vogel-, Fle-
dermaus- und Reptilienarten sowie holzbewohnenden Käferarten [9, 10, 11, 12, 13]. Für die weiteren 
Arten wurde anhand der vorhandenen Biotopausstattung das Potential eines Vorkommens abgeschätzt. 

In einer Relevanzprüfung (siehe Anlage 1) werden die streng geschützten Arten und europäischen Vo-
gelarten herausgefiltert, für die ein Verbotstatbestand nicht völlig ausgeschlossen werden kann:  

Säugetiere:  bis zu drei Fledermausarten 

Reptilien:  Zauneidechse 

Amphibien:  bis zu drei Arten (Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Wechselkröte) 

europ. Vogelarten:  Bodenbrüter (u. a. Feldlerche, Braunkehlchen); Höhlenbrüter (u. a. Blaumeise, 
Buntspecht), Baum- und Gebüschbrüter (u. a. Neuntöter), Groß- und Greifvögel 
nur als Nahrungsgäste 

Folgende Verbotsverletzungen sind potentiell (ohne Vermeidungsmaßnahmen) für die genannten 
Tierarten zu erwarten: 

-  § 44 Abs. 1  Nr. 1 BNatSchG: Töten von Tieren  

 z. B. von Amphibien, Reptilien, Boden- und Höhlenbrütern sowie Fledermäusen während der Be-
räumung der Bodenflächen (Tiere in Brutstätten, Winterquartieren, Tagesverstecken) und dem Fäl-
len von Gehölzen (Tiere in Niststätten oder Fledermausquartieren),  

- § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten: 

 hohe Wahrscheinlichkeit: Zerstörung mehrmals genutzter Nester von europäischen Vogelarten in 
Bäumen sowie von Fledermausquartieren, Zerstörung von Lebensstätten von Zauneidechsen; 

 geringe Wahrscheinlichkeit: Zerstörung von Ruhestätten der Amphibien 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind umzusetzen:  

V 1ART Zeitliche Vorgaben zur Gehölzbeseitigung, erneute Kontrolle der Bäume auf Höhlungen und 
dauerhafte Niststätten, Verschließen nicht besetzter Höhlen 

V 2ART Beräumung der Offenflächen außerhalb der Brutzeit der Bodenbrüter 

V 3ART Aufstellen von Folienzäunen zur Vermeidung der Einwanderung von Amphibien und Repti-
lien in das Baufeld 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität: 

CEF 1 Anbringung künstlicher Ersatzniststätten bzw. Ersatzquartiere  

CEF 2 Anlage von Ersatzhabitaten für Zauneidechsen, Abfangen und Umsetzen von Zauneidech-
sen und Amphibien aus dem Eingriffsbereich in Ersatzlebensräume (Zauneidechse) bzw. in 
geeignete Habitate (Amphibien) 

Mit der Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen können die Verbotsverletzungen durch eine Vermei-
dung von Tierverlusten, durch die vorgezogene Neuanlage von Lebensstätten für die betroffenen Tier-
arten im engen räumlich-funktionalen Zusammenhang und durch das Umsetzen von Tieren aus dem 
Baubereich in benachbarte aufgewertete Habitate vermieden werden.  

Die ökologische Funktion des gesamten Bereichs für die betroffenen Arten bleibt erhalten. 

Eine Schädigung von Arten oder Lebensräumen mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Erreichung oder Beibehaltung eines günstigen Erhaltungszustandes im Sinne des § 19 BNatSchG wird 
vermieden.  

Berlin, den 18. Februar 2020 

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH 

 
Dr. Birgit Schultz 
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Anlagen 

Anlage I: Relevanzprüfung 

deutscher Name 
wissenschaftlicher 

Name 
RL 

Bbg. 
RL D 

EHZ 
KBR / 
Häuf. 
(Bbg.) 

Pot. Vor-
kommen im 

UR 

Nachweis 
im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 
Ausschlussgründe für die Art 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Säugetiere  

Biber  Castor fiber 1 V FV - - - Im weiteren Umfeld kann mit Vorkommen gerechnet 
werden (u. a. Nottekanal), im MTBQ wurde er nachge-
wiesen [3]. Im Vorhabenbereich befinden sich keine 
geeigneten Fließgewässer bzw. an diese grenzende 
Nahrungshabitate. 

Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 U 2 - - - Im UR / Eingriffsbereich sind keine geeigneten Le-
bensräume vorhanden, keine Meldungen seit 1990. 

Fischotter Lutra lutra 1 3 U 1 - - - weiteren Umfeld kann mit Vorkommen gerechnet wer-
den (u. a. Nottekanal),, im MTBQ wurde er nachgewie-
sen [3]. Im Vorhabenbereich einschl. 500 m-Radius 
befinden sich aber keine geeigneten Fließgewässer. 

Wolf Canis lupus 0 1 n. b. - - - Im Untersuchungsraum bzw. Eingriffsbereich sind 
keine geeigneten Lebensräume vorhanden. 

Säugetiere - Fledermäuse 

Mopsfledermaus Barbastella barbas-
tellus 

1 2 U 1 - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 1 G U 1 - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Breitflügelfleder-
maus 

Eptesicus serotinus 3 G FV - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Bechsteinfleder-
maus 

Myotis bechsteinii 1 2 U 1 - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 

Name 
RL 

Bbg. 
RL D 

EHZ 
KBR / 
Häuf. 
(Bbg.) 

Pot. Vor-
kommen im 

UR 

Nachweis 
im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 
Ausschlussgründe für die Art 

Große / Kleine 
Bartfledermaus 

Myotis brandtii /  

M. mystacinus 

2 

1 

V 

V 

U 1 

U 1 

- - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 1 D k. A. - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Wasserfleder-
maus 

Myotis daubentonii 4 (V) - U 1 - - - Nachweis im MTBQ [3], kein Nachweis in Fledermau-
serfassung [11], keine geeigneten Habitate im UR 

Großes Mausohr Myotis myotis 1 V U 1 - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Fransenfleder-
maus 

Myotis nattereri 2 - U 1 - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Kleiner Abend-
segler 

Nyctalus leisleri 2 D U 1 - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Großer Abend-
segler 

Nyctalus noctula 3 V U 1 x x x Nachweis im MTBQ [3], akustischer Nachweis und 
Quartiernachweis an Baumreihe am Birkenweg in Fle-
dermauserfassung [11] 

Rauhautfleder-
maus 

Pipistrellus nathusii 3 - U 1 x x x kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, akustischer 
Nachweis in Fledermauserfassung [11]. 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrel-
lus 

4 (V) - FV x x x Einzelnachweis von Zwerg- oder Mückenfledermaus 
im MTBQ [3], einzelne akustische Nachweise in Fle-
dermauserfassung [11]. 

Mückenfleder-
maus  

Pipistrellus pygma-
eus 

- D U 1 - - - Einzelnachweis von Zwerg- oder Mückenfledermaus 
im MTBQ [3], kein Nachweis in Fledermauserfassung 
[11]. 

Braunes Langohr 

  

Plecotus auritus 3 V FV - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Graues Langohr  Plecotus austriacus 2 2 FV - - - Nachweis im MTBQ [3], kein Nachweis in Fledermaus-
erfass [11], keine typische baumbewohnende Art, 
stark an Gebäude gebunden. 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 

Name 
RL 

Bbg. 
RL D 

EHZ 
KBR / 
Häuf. 
(Bbg.) 

Pot. Vor-
kommen im 

UR 

Nachweis 
im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 
Ausschlussgründe für die Art 

Zweifarbfleder-
maus 

Vespertilio murinus 1 D U 1 - - - kein Nachweis von Quartieren im MTBQ, kein Nach-
weis in Fledermauserfassung [11] 

Reptilien und Kriechtiere 

Schlingnatter  Coronella austriaca 2 3 U 1 - - - Im MTBQ sind keine Vorkommen verzeichnet [4], feh-
lende Habitataustattung 

Europäische 
Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis 1 1 U 2 - - - Letzte Refugien der Art im Norden Bbg., Vorkommen 
im UR ausgeschlossen 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V U 1 x x x Nachweis im MTBQ [4], Nachweise bei Zauneidech-
sen-Kartierung im UR [12] und auf der Alt-Deponie, 
den Nebenanlagen der Alt-Deponie (inkl. CEF-Habita-
ten) 

Smaragdei-
dechse 

Lacerta viridis 1 1 U 2 - - - nur noch wenige Vorkommen in Bbg., überwiegend im 
Südosten des Landes [16] 

Amphibien 

Wechselkröte Bufo viridis 3 3 U 2 x x x Nachweis auf der Alt-Deponie, Wechselkröte auch am 
Fuß der Westböschung, Kreuz- u. Knoblauchkröte auf 
Westböschung (kurz nach Abschluss der Rekultivie-
rung kein Lebensraum mehr; aber angrenzend zu er-
warten) 

Kreuzkröte Epidalea calamita 3 V U 2 x x x 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus * 3 U 1 x x x 

Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 U 2 - - - 

Im MTBQ sind keine Vorkommen verzeichnet [4], 
keine Nachweise während der ökologischen BÜ für die 
Rekultivierung der Alt-Deponie, keine geeigneten 
Laichgewässer im UR bzw. bis zu 500 m Umkreis 

Laubfrosch Hyla arborea 2 3 U 2 - - - 

Moorfrosch Rana arvalis * 3 U 1 - - - 

Springfrosch Rana dalmatina R - U 1 - - - 

Kl. Wasserfrosch Rana lessonae 3 G FV - - - 

Kammmolch Triturus cristatus 3 V U 1 - - - 

Fische und Rundmäuler 

keine Anhang IV-Arten in Bbg. 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 

Name 
RL 

Bbg. 
RL D 

EHZ 
KBR / 
Häuf. 
(Bbg.) 

Pot. Vor-
kommen im 

UR 

Nachweis 
im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 
Ausschlussgründe für die Art 

Käfer 

Heldbock Cerambyx cerdo 1 1 U 1 x - - Geeignete Habitate vorhanden, kein Nachweis bei 
Kartierung xylobionter Käfer [13] 

Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 k. A. - - - Keine Gewässer im UR 

Schmalbindiger 
Breitflügel-
Tauchkäfer 

Graphoderus biline-
atus 

1 1 k. A. - - - Keine Gewässer im UR 

Eremit Osmoderma ere-
mita 

2 2 U 1 x - - Geeignete Habitate vorhanden, Kein Nachweis bei 
Kartierung xylobionter Käfer [13] 

Schmetterlinge 

Großer Feuerfal-
ter 

Lycaena dispar 2 3 FV - - - besiedelt feuchte Offenlebensräume, die im UR nicht 
vorkommen 

Dunkler Wiesen-
knopf-Ameisen-
bläuling 

Maculinea nau-
sithos 

1 V FV - - - Nur wenige Vorkommen in Bbg. (östl. Berlins), ist an 
Vorkommen d. Großen Wiesenknopfs gebunden (nicht 
im UR vorkommend) 

Heller Wiesen-
knopf-Ameisen-
bläuling 

Maculinea teleius 1 2 U 1 - - - Nur wenige Vorkommen in Bbg. (nördl. Berlins), ist an 
Vorkommen d. Großen Wiesenknopfs gebunden (nicht 
im UR vorkommend) 

Nachtkerzen-
schwärmer 

Proserpinus proser-
pina 

V * FV - - - kein geeigneter Lebensraum im UR vorhanden, kein 
Vorkommen im MTBQ bekannt [3] 

Libellen 

Asiatische Keil-
jungfer 

Gomphus flavipes 3 G U 1  - - - Keine Gewässer im UR, Vorkommen v. a. entlang der 
großen Flüsse (Elb- und Oderauen) [16] 

Große Moosjung-
fer 

Leucorrhinia pecto-
ralis 

3 2 U 1 - - - Keine Gewässer im UR 

Grüne Keiljungfer 
(Flussjungfer) 

Ophiogomphus ce-
cilia 

2 2 U 1 - - - Keine Gewässer im UR (besiedelt Flüsse mit sandig-
kiesigem Sediment) 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 

Name 
RL 

Bbg. 
RL D 

EHZ 
KBR / 
Häuf. 
(Bbg.) 

Pot. Vor-
kommen im 

UR 

Nachweis 
im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 
Ausschlussgründe für die Art 

Grüne Mosaik-
jungfer 

Aeshna viridis 2 1 U 1 - - - Keine Gewässer im UR 

Östliche Moos-
jungfer 

Leucorrhinia albi-
frons 

2 1 U 2 - - - Keine geeigneten Gewässer im UR 

Sibirische Win-
terlibelle 

Sympecma 
paedisca 

R 2 k. A. - - - Keine Gewässer im UR, Vorkommen nur in Nordost-
Bbg. [16] 

Zierliche Moos-
jungfer 

Leucorrhinia cauda-
lis 

2 1 FV - - - Keine Gewässer im UR 

Weichtiere 

Kleine Flussmu-
schel 

Unio crassus 0 1 U 2 - - - Keine Gewässer im UR 

Zierliche Teller-
schnecke 

Anisus vorticulus 2 1 FV - - - Keine Gewässer im UR 

Höhere Pflanzen 

Frauenschuh Cypripedium cal-
ceolus 

1 3 U 2 - - - UR liegt außerhalb des Verbreitungsgebiets [16] 

Kriechender Sel-
lerie 

Apium repens 2 1 U 2 - - - Es fehlen offene Böden mit niedrigem Bewuchs sowie 
feuchte bis nasse Standorte im UR [16]. 

Sand-Silber-
scharte 

Jurinea cyanoides 1 2 U 2 - - - In Bbg. nur noch im äußersten Süden vorkommend 
[16]  

Schwimmendes 
Froschkraut 

Luronium natans 1 2 U 2 - - - In Bbg. sehr selten, v. a. im Südwesten vorkommend 
[16], keine Gewässer im UR 

Sumpf- Engel-
wurz 

Angelica palustris 1 2 U 2 - - - UR liegt außerhalb des Verbreitungsgebiets [16] 

Sumpf- Glanz-
kraut 

Liparis loeselii 1 2 U 2 - - - In Bbg. sehr selten, v. a. im Nordosten, kein geeigne-
ter Standort im UR (wechselnass, mind. feucht) 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 

Name 
RL 

Bbg. 
RL D 

EHZ 
KBR / 
Häuf. 
(Bbg.) 

Pot. Vor-
kommen im 

UR 

Nachweis 
im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 
Ausschlussgründe für die Art 

Vorblattloses 
Vermeinkraut 
(Leinblatt) 

Thesium ebractea-
tum 

1 1 U 2 - - - In Bbg. sehr selten, kein typischer Lebensraum im UR 
vorhanden [16]  

Wasserfalle Aldrovanda vesicu-
losa 

1 1 U 2 - - - Keine Gewässer im UR, einziges Vorkommend in Dt. 
im Nordwesten von Bbg. [16] 

Europäische Vogelarten 

Bodenbrüter 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 sh x x x Der Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt bei allen 
hier genannten Bodenbrütern nach Beendigung der je-
weiligen Brutperiode.  

Außerhalb der Brutperiode werden alle hier genannten 
Arten der Bodenbrüter durch eine Baufeldfreimachung 
nicht beeinträchtigt. 

Nicht bei den Kartierungen [9, 10] erfasste Arten, die 
daher hier nicht aufgelistet wurden, werden gleicherma-
ßen durch die Vermeidungsmaßnahmen für die nach-
gewiesenen Arten geschützt. 

Baumpieper Anthus trivialis  V 3 h x x x 

Wachtel Coturnix coturnix  V mh x x x 

Wachtelkönig Crex crex 1 2 s x x x 

Goldammer Emberiza citrinella  V sh x x x 

Grauammer Emberiza calandra  V mh/h x x x 

Rohrammer Emberiza schoenic-
lus 

  h x x x 

Feldschwirl Locustella naevia   3 mh x x x 

Heidelerche Lullula arborea  V h x x x 

Fasan Phasianus colchicus    mh x x x 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 2 mh x x x 

Schwarzkehl-
chen 

Saxicola rubicola    s x x x 

Dorngrasmücke Sylvia communis   sh x x x 

Höhlen- und Nischenbrüter 

Gartenbaumläu-
fer 

Certhia brachyda-
ctyla 

  h x x x Die Fortpflanzungsstätten der Höhlen- und Nischenbrü-
ter sind erst mit der Aufgabe des Reviers nicht mehr 
geschützt, Niststandorte werden häufig mehrfach Hausrotschwanz Phoenicurus o-

churos 
  h x x x 
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deutscher Name 
wissenschaftlicher 

Name 
RL 

Bbg. 
RL D 

EHZ 
KBR / 
Häuf. 
(Bbg.) 

Pot. Vor-
kommen im 

UR 

Nachweis 
im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 
Ausschlussgründe für die Art 

Blaumeise Cyanistes caeruleus   sh x x x genutzt. Eine Beeinträchtigung kann demnach nicht 
ausgeschlossen werden, wenn Bäume und Gebüsche 
entfernt werden. Der Steinschmätzer ist nicht mehr be-
troffen, da das Habitat auf der Altdeponie bereits be-
räumt ist und eine CEF-Maßnahme im Rahmen der Re-
kultivierung durchgeführt wurde. 

Buntspecht Dendrocopus major   sh x x x 

Bachstelze Motacilla alba   sh x x x 

Steinschmätzer 
Oenanthe oenanthe 1 1 s/mh x x - 

Kohlmeise Parus major   sh x x x  

Star Sturnus vulgaris  3 sh x x x 

Baum- und Gebüschbrüter 

Sumpfrohrsän-
ger 

Acrocephalus 
palustris 

  h x x x Für alle vorkommenden Vogelarten der Baum- und Ge-
büschbrüter gilt, dass ihre Fortpflanzungsstätten nur bis 
Beendigung der jeweiligen Brutperiode geschützt sind.  

Daher werden außerhalb der Brutperiode alle hier ge-
nannten Arten der Baum- und Gebüschbrüter durch das 
Entfernen von Bäumen und Gebüschen nicht beein-
trächtigt. 

Stieglitz  Carduelis carduelis   mh/h x x x 

Grünfink Chloris chloris   sh x x x 

Ringeltaube Columba palum-
bus 

  sh x x x 

Buchfink Fringilla coelebs   sh x x x 

Neuntöter Lanius collurio  V  h x x x 

Mönchsgras-
mücke 

Sylvia atricapilla   sh x x x 

Amsel Turdus merula   sh x x x 

Legende: UR: Untersuchungsraum 
RL Bbg. / RL D: Rote Liste Brandenburg / Deutschland;  
Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 bzw. V = potenziell gefährdet bzw. Vorwarnliste, R = extrem selten, G = Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes 
EHZ KBR: Erhaltungszustand kontinentale biogeogr. Region: U 1 = unzureichend, U 2 = schlecht, FV = günstig, k. A. = keine Angabe, n. b. = nicht berichtet 
Häufigkeit (Bbg.): sh = sehr häufig, h = häufig, mh = mittelhäufig, s = selten 
Potentielles Vorkommen im UR: (x) = mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber potentiell vorkommend, nur suboptimale Lebensräume, verinselt o. ä.; Beeinträchtigung: (x): sehr 
gering, nicht völlig auszuschließen 
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Anlage II: Artenblätter für die artenschutzrechtliche Prüfung 

 

Artname Bodenbrüter  (RL:  max.  Vorwarnl i s te) :  

Goldammer  (Ember iza c i t r inel l a ) ,  Grauammer (Ember iza cal andra ) ,  Rohrammer (Ember iza 
schoenic l us ) ,  Schwarzkehlchen (Saxicol a t orquata ) ,  Dorngrasmücke (Sylv i a communis ) ,  He i -
del erche (Lul lu la arborea ) ,  Wachtel  (Coturnix  coturnix ) ,  Fasan (Phasianus co lchi cus )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Kat. V (Goldammer, Grauammer, 

Heidelerche, Wachtel) 

 Rote Liste Brandenburg 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Es handelt sich bei allen hier aufgeführten Arten um Bodenbrüter. Die drei Ammern sind in Bbg. mittelhäufig bis sehr 

häufig, das Schwarzkehlchen ist in Bbg. selten. Die Dorngrasmücke ist sehr häufig, die Heidelerche ist häufig. Wach-

tel und Fasan sind mittelhäufig. 

Alle Arten weisen jedoch einen stabilen bis zunehmenden Bestandstrend auf. Eine Ausnahme bildet die Dorngrasmü-

cke, die sich im Rückgang befindet. 

Gold- und Grauammer bewohnen offene Landschaften mit einzelnen Feldgehölzen und Hecken. Die Rohrammer hin-

gegen ist Bewohner feuchter Lebensräume und eher in Röhrichten und Feuchtwiesen zu finden. Das Schwarzkehl-

chen ist wie die Dorngrasmücke auf Gebüsche angewiesen, von denen aus die offenen Flächen gut einzusehen sind. 

Sie gilt als klassischer Bewohner der Heiden, die Dorngrasmücke wiederum besiedelt überwiegend Feldhecken mit 

Dornensträuchern. Die Heidelerche siedelt ebenfalls in offenen und sonnigen Flächen, wobei sie auch vegetations-

freie Teilbereiche benötigt. Wachtel und Fasan benötigen eine Deckung bietende, hohe Kraut- oder Strauchschicht in 

Offenflächen. 

Die Arten haben eine relativ geringe Fluchtdistanz und eine geringe Störungssensibilität. 

Die Verbreitung umfasst ganz Deutschland, wobei die Grauammer im äußersten Süden fehlt. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 Bauzeitenregelung: Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Arten brüten 

bzw. die Jungenaufzucht stattfindet (außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis zum 1. September) 

oder es wird eine wirksame Vergrämung durchgeführt (siehe Kap. 5.1 des LBP) 

 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 2ART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
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Artname Bodenbrüter  (RL:  max.  Vorwarnl i s te) :  

Goldammer  (Ember iza c i t r inel l a ) ,  Grauammer (Ember iza cal andra ) ,  Rohrammer (Ember iza 
schoenic l us ) ,  Schwarzkehlchen (Saxicol a t orquata ) ,  Dorngrasmücke (Sylv i a communis ) ,  He i -
del erche (Lul lu la arborea ) ,  Wachtel  (Coturnix  coturnix ) ,  Fasan (Phasianus co lchi cus )  

 

Mit V 2ART wird die Baufeldberäumung auf einen Zeitraum außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit festgelegt, 

wodurch der Verbotstatbestand vermieden wird. 

Mit Ausnahme des Schwarzkehlchens sind die genannten Arten in Bbg. mittelhäufig bis sehr häufig. Die meisten Arten sind 

auch im Umfeld der Erweiterungsfläche kartiert worden. Es ist zudem anzunehmen, dass die Arten auch auf der Altdeponie 

geeignete Lebensräume vorfinden, sobald die Rekultivierung abgeschlossen ist und sich die Vegetation entsprechend ent-

wickelt hat. Mit der Anlage der Versickerungsflächen der Westerweiterung verbessert sich das Angebot an Lebensräumen 

für die hier aufgeführten Bodenbrüter.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Maßnahme V 2ART legt für die Beräumung der Offenflächen einen Zeitraum außerhalb der Brutperiode (1.3. bis 1.9.) 

fest. Da die Nester dieser Bodenbrüter nur während der aktuellen Brutperiode geschützt sind, wird der Verbotstatbestand 

vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 
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Artname Bodenbrüter  (RL:  max.  Vorwarnl i s te) :  

Goldammer  (Ember iza c i t r inel l a ) ,  Grauammer (Ember iza cal andra ) ,  Rohrammer (Ember iza 
schoenic l us ) ,  Schwarzkehlchen (Saxicol a t orquata ) ,  Dorngrasmücke (Sylv i a communis ) ,  He i -
del erche (Lul lu la arborea ) ,  Wachtel  (Coturnix  coturnix ) ,  Fasan (Phasianus co lchi cus )  

 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Bodenbrüter  (RL:  max.  3 – gef ährdet ) :  

Fel dl erche (Alauda arvens is ) ,  Baumpieper  (Ant hus  t r i v i al i s ) ,  Fel dschwi r l  (Locus tel l a naevia)  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Kat. 3 (alle drei Arten) 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 3 (Feldlerche),  

 Kat. V (Baumpieper) 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Die Feldlerche, der Baumpieper und der Feldschwirl sind Bodenbrüter. Die ersten beiden Arten sind in Bbg. häufig, 

der Feldschwirl ist mittelhäufig. Alle drei Arten weisen jedoch einen negativen Bestandstrend auf. 

Der Baumpieper nutzt zur Brutzeit verschiedene Wald- und Gehölztypen. Der bevorzugte, wohl ursprüngliche Le-

bensraum sind trockene, nährstoffärmere, aufgelichtete und reich gegliederte ältere Wälder.  

Die Feldlerche ist in Bbg. regelmäßig in den großen Offenlandschaften zu finden und hier v. a. auf landwirtschaftlich 

genutzten Flächen vertreten, wobei der Rückgang auf die Intensivierung der Landwirtschaft und dabei u. a. auf den 

verstärkten Einsatz von Pestiziden bzw. kürzere Mahdintervalle von Grünland zurückzuführen ist. 

Der Feldschwirl ist in offenen Landschaften mit nicht zu niedriger Krautschicht zu finden und benötigt Sitzwarten auf 

Stauden oder Sträuchern. 

Die drei Arten sind in ganz Dt. verbreitet, der Feldschwirl fehlt jedoch im Alpenraum. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 Bauzeitenregelung: Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Brut und Auf-

zucht der Jungen stattfindet (außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis zum 1. September) oder 

es wird eine wirksame Vergrämung durchgeführt (siehe Kap. 5.1 des LBP) 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 2ART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Alle drei Arten weisen in Bbg. einen negativen Bestandstrend auf. Mit V 2ART wird die Baufeldberäumung auf einen Zeitraum 

außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit festgelegt, wodurch der Verbotstatbestand bereits vermieden wird. 

Im Umfeld sind zudem weitere, vergleichbare Lebensräume vorhanden bzw. entstehen mit der Anlage der Versickerungsflä-

chen der Westerweiterung neu. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 
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Artname Bodenbrüter  (RL:  max.  3 – gef ährdet ) :  

Fel dl erche (Alauda arvens is ) ,  Baumpieper  (Ant hus  t r i v i al i s ) ,  Fel dschwi r l  (Locus tel l a naevia)  

 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 2ART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Maßnahme V 2ART legt für die Beräumung der Offenflächen einen Zeitraum außerhalb der Brutperiode (1.3. bis 1.9.) 

fest. Da die Nester dieser Bodenbrüter nur während der Brutperiode geschützt sind, wird der Verbotstatbestand vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

 

 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (V 2CEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Kat. 2 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 2 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Das Braunkehlchen ist ein Bodenbrüter und in Bbg. mittelhäufig, weist jedoch auf Grund intensiverer Flächennutzung 

einen stark negativen Bestandstrend auf. 

Das Braunkehlchen ist ein Charaktervogel offener Agrarlandschaften, vor allem in Grünlandgebieten und auf Bra-

chen, Bahndämmen, Wegrändern, auf Aufforstungsflächen und Ruderalfluren. 

Die Art ist in ganz Dt. verbreitet, weist allerdings nur noch in Mecklenburg-Vorpommern einen stabilen Bestand auf. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 Bauzeitenregelung: Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen Brut und Aufzucht 

der Jungen stattfindet (außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis zum 1. September) oder es wird 

eine dauerhaft wirksame Vergrämung durchgeführt (siehe Kap. 5.1 des LBP) 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Mit V 2ART wird die Baufeldberäumung auf einen Zeitraum außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit festgelegt, 

wodurch der Verbotstatbestand bereits vermieden wird. 

Das nachgewiesene BP der Art wurde am derzeitigen Deponiefuß nachgewiesen. Im Zuge der Anlage von Versickerungs-

flächen entstehen große Flächen, die einen vergleichbaren Lebensraum bieten. Durch das Aufwachsen von Stauden werden 

die Habitatverluste für die Art an dieser Stelle vorzeitig ausgeglichen. Hinzu kommt, dass Eingriffe oder Störungen am De-

poniefuß auch im Rahmen des bereits genehmigten, geordneten Abschlusses der Altdeponie entstehen. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Maßnahme V 2ART legt für die Beräumung der Offenflächen einen Zeitraum außerhalb der Brutperiode (1.3. bis 1.9.) 

fest. Da die Art ein Bodenbrüter ist und ihre Nester nur während der aktuellen Brutperiode geschützt sind, wird der 
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Verbotstat-bestand somit vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Kat. 2 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 1 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Der Wachtelkönig ist ein Bodenbrüter und in Bbg. selten. Er weist zudem seit Ende der 1990er Jahre einen deutli-

chen Bestandsrückgang auf. 

Der Wachtelkönig bevorzugt halb offene Auen, schütter bewachsene Verlandungszonen und Seggenmoore. Heutige 

Verbreitungsschwerpunkte befinden sich in den Flussniederungen der Oder und Unteren Havel sowie der Elbtalaue. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen (keine Brut)   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 Bauzeitenregelung: Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art brütet bzw. 

die Jungenaufzucht stattfindet (außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis zum 1. September) oder 

es wird eine wirksame Vergrämung durchgeführt (siehe Kap. 5.1 des LBP) 

 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Mit V 2ART wird die Baufeldberäumung auf einen Zeitraum außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit festgelegt, 

wodurch der Verbotstatbestand vermieden wird. 

Der Wachtelkönig konnte 2017 an der Einzelbaumgruppe südlich des BHKW beobachtet werden, einen Brutnachweis gibt 

es nicht. 2018 wurde er nicht nachgewiesen, wobei die Kartierperiode hier auch verkürzt war. Das Revier befand sich inner-

halb des Eingriffsbereichs für die Erweiterung. Der Lebensraum kann nur in sehr feuchten Jahren als bedingt geeignet be-

wertet werden, weshalb von einer temporären Nutzung ausgegangen wird, die nicht von einer erheblichen Störung der loka-

len Population betroffen sein wird.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 2ART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Maßnahme V 2ART legt für die Beräumung der Offenflächen einen Zeitraum außerhalb der Brutperiode (1.3. bis 1.9.) 
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fest. Da die Art ein Bodenbrüter ist und ihre Nester nur während der Brutperiode geschützt sind, wird der Verbotstatbestand 

vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Höhlen-  und Nischenbrüter  (max.  RL:  3) :  

Gartenbaumläufer  (Certh ia brachydac ty la ) ,  B l aumeise (Cyanis tes  caeru l eus ) ,  Buntspecht  
(Dendrocopus major ) ,  Kohlmeise (Parus major ) ,  S tar  (St urnus vul gar is ) ,  Bachstel ze (Mota-
c i l la al ba ) ,  Hausrot schwanz (Phoenicurus ochuros )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Kat. 3 (Star) 

 Rote Liste Brandenburg 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Der Gartenbaumläufer ist ein Nischenbrüter, Blau- und Kohlmeise sowie Buntspecht und Star sind Höhlenbrüter.  

Mit Ausnahme des Stars sind alle genannten Arten stabil und häufig (Gartenbaumläufer, Hausrotschwanz) bis sehr 

häufig (Meisen, Bachstelze und Buntspecht). Der Star ist zwar noch sehr häufig, weist jedoch Bestandsrückgänge 

auf, weshalb er als „gefährdet“ in der Bbg. Roten Liste geführt wird. Auch der Hausrotschwanz weist einen Rückgang 

auf. 

Dem typischen Lebensraum entsprechend fand sich der Gartenbaumläufer im UR an der Laubbaumreihe, wobei das 

Nest in Baumspalten und hinter loser Rinde gebaut wird. Blau- und Kohlmeise sowie Stare nutzen überwiegend vor-

handene Höhlen in Bäumen als Neststandorte. Stare nutzen auch Fels- oder Gebäudespalten. Die Bachstelze ist 

wenig spezialisiert und besiedelt alle halboffenen und offenen Landschaften, sie fehlt nur in dichten Wäldern. Die 

Nester der Bachstelze werden wie auch die des Hausrotschwanzes in halboffenen Höhlen oder Nischen angelegt. 

Buntspechte bauen ihre Bruthöhlen hingegen selbst, wobei sie weiche Holzarten bevorzugen. 

Alle sechs Arten sind in ganz Dt. verbreitet. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 1ART : Die Gehölzbestände werden vor Genehmigungserteilung auf Vorkommen von Höhlen und 

dauerhaften Niststätten kontrolliert. Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02.  (siehe Kap. 

5.1 des LBP) 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die sechs Arten sind in Bbg. häufig bis sehr häufig. Mit Maßnahme V 1ART findet die Fällung der Gehölze außerhalb der 

Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit statt, wodurch der Verbotstatbestand vermieden wird. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
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Artname Höhlen-  und Nischenbrüter  (max.  RL:  3) :  

Gartenbaumläufer  (Certh ia brachydac ty la ) ,  B l aumeise (Cyanis tes  caeru l eus ) ,  Buntspecht  
(Dendrocopus major ) ,  Kohlmeise (Parus major ) ,  S tar  (St urnus vul gar is ) ,  Bachstel ze (Mota-
c i l la al ba ) ,  Hausrot schwanz (Phoenicurus ochuros )  

 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 1ART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Maßnahme V 1ART legt für die Fällung der Gehölze einen Zeitraum außerhalb der Brutzeit fest (1.10.-28.02.). Vor der 

Fällung werden die Gehölzbestände auf Höhlen kontrolliert. Die Niststätten der fünf Arten sind bis zur Aufgabe des Reviers 

geschützt, wobei alle Arten jährlich abwechselnd ein System aus mehreren Nestern nutzen. Da verbleibende, geeignete 

Gehölzbestände in max. 200 m Entfernung liegen, kann angenommen werden, dass der Verlust von Nestern im Eingriffs-

bereich außerhalb der Brutzeit nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang führt. 

Für jede besetzte Bruthöhle werden im Rahmen der Maßnahme CEF 1 Ersatznistkästen im Verhältnis 1 : 3 im Umkreis von 

1 km an geeigneten Bäumen angebracht (siehe Kap. 5.1 des LBP). Jede potenzielle Bruthöhle wird im Verhältnis 1 : 1 aus-

geglichen. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
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Artname Höhlen-  und Nischenbrüter  (max.  RL:  3) :  

Gartenbaumläufer  (Certh ia brachydac ty la ) ,  B l aumeise (Cyanis tes  caeru l eus ) ,  Buntspecht  
(Dendrocopus major ) ,  Kohlmeise (Parus major ) ,  S tar  (St urnus vul gar is ) ,  Bachstel ze (Mota-
c i l la al ba ) ,  Hausrot schwanz (Phoenicurus ochuros )  

 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Baum-  und Gebüschbrüter  (ohne RL-Status) :  

Sumpf rohrsänger  (Acrocephalus palust r is ) ,  S t i egl i t z  (Carduel is  cardue l is ) ,  Grünf i nk (Chlor is  
chlor i s) ,  Ringel t aube (Columba pa lumbus) ,  Buchf i nk (Fr i ng i l l a  coelebs ) ,  Mönchsgrasmücke 
(Sy lv i a at r i capi l l a ) ,  Amsel  (Turdus meur l a)  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Rote Liste Brandenburg 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Sumpfrohrsänger, Grünfink, Mönchsgrasmücke sind Gebüschbrüter. Stieglitz und Amsel sind Baumbrüter. Die Rin-

geltaube und der Buchfink sind sehr anpassungsfähig und brüten sowohl in Bäumen als auch in Gebüschen. 

Ringeltaube, Buchfink und Amsel sind in Bbg. stabil und sehr häufig. Die Mönchsgrasmücke verzeichnet eine Be-

standszunahme, während Sumpfrohrsänger, Grünfink und Stieglitz einen Rückgang aufweisen. Die Arten sind mäßig 

häufig (Stieglitz) bis sehr häufig. 

Alle Arten sind in ganz Dt. verbreitet. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 1ART : Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02.  (siehe Kap. 5.1 des LBP) 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Mit Maßnahme V 1ART findet die Fällung der Gehölze außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit statt, wodurch der 

Verbotstatbestand bereits vermieden wird. 

Die sieben Arten sind in Bbg. überwiegend häufig bis sehr häufig. Ursachen für den rückwärtigen Bestandstrend von Arten 

wie dem Stieglitz sind v. a. durch ein verringertes Nahrungsangebot in Folge eines verstärkten Pestizideinsatzes in der Land-

wirtschaft zurückzuführen. Bei Grünfinken wurde ein erheblicher Rückgang durch Parasitenbefall (Trichomonadose) beo-

bachtet. Der Verlust an Lebensräumen wird sich auf die lokalen Populationen nicht erheblich auswirken, da sich im Umfeld 

bereits ähnliche Bedingungen vorfinden und dieses durch Maßnahmen wie Ersatzpflanzungen von Bäumen langfristig auf-

gewertet wird.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 
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Artname Baum-  und Gebüschbrüter  (ohne RL-Status) :  

Sumpf rohrsänger  (Acrocephalus palust r is ) ,  S t i egl i t z  (Carduel is  cardue l is ) ,  Grünf i nk (Chlor is  
chlor i s) ,  Ringel t aube (Columba pa lumbus) ,  Buchf i nk (Fr i ng i l l a  coelebs ) ,  Mönchsgrasmücke 
(Sy lv i a at r i capi l l a ) ,  Amsel  (Turdus meur l a)  

 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Nester der Arten sind nur während der Brutperiode geschützt. Die Maßnahme V 1ART legt für die Fällung der Gehölze 

einen Zeitraum außerhalb der Brutzeit fest (1.10.-28.02.) (siehe Kap. 5.1 des LBP).  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Neuntöter  (Lanius co l l u r io )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. V 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Der Neuntöter ist ein Gebüschbrüter und in Bbg. auf der Vorwarnliste. Die Art besiedelt bevorzugt abwechslungsrei-

che, reich strukturierte, offene bis halb offene Landschaften wie Feldfluren, Grünland, Fluss-, Bach- und Teichufer mit 

hoher Sonneneinstrahlung. Er ist in Bbg. noch häufig, die Population verzeichnet jedoch einen starken Rückgang.  

Die Art ist in fast ganz Dt. verbreitet, nur an der Nordsee, dem Niederrhein und in Bayern fehlt sie. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 1ART : Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02.  (siehe Kap. 5.1 des LBP) 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Mit Maßnahme V 1ART findet die Fällung der Gehölze außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit statt, wodurch der 

Verbotstatbestand bereits vermieden wird. Die Art wurde 2017 im UG am Rande der Baumgruppe südlich des BHKW nach-

gewiesen. Insgesamt sind hier keine optimalen Habitatbedingungen für die Art gegeben, da die ruderale Wiese sowie der 

anschließende Acker als Lebensraum ungeeignet sind. Die Art wurde nur einmalig im UG erfasst, weshalb nicht von einer 

erheblichen Störung der lokalen Population ausgegangen wird. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (ACEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Nester der Art sind nur während der Brutperiode geschützt. Die Maßnahme V 1ART legt für die Fällung der Gehölze ei-

nen Zeitraum außerhalb der Brutzeit fest (1.10.-28.02.) (siehe Kap. 5.1 des LBP). 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 
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Artname Neuntöter  (Lanius co l l u r io )  

 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Großer  Abendsegler  (Nyctalus noctu la )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Kat. V 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 3 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Charakteristisch für den Großen Abendsegler ist die Jagd im freien Luftraum. Sie bevorzugen Höhlen in Althölzern 

die in Parkanlagen, im Gehölzgürtel von Gewässern oder in Alleebäumen zu finden sind. Ganz Brandenburg ist Teil 

des Reproduktionsgebietes der Art.  

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 1ART : Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02.  (siehe Kap. 5.1 des LBP). Für die Art 

wurde 2017 ein Sommerquartier nachgewiesen. Bei Bestätigung der Quartiernachweise ist eine 

gesonderte Abstimmung zur Fällzeit mit der zuständigen UNB nötig. 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Maßnahme V 1ART sieht das Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02. vor. Ein aktueller Negativ-Nachweis für 

Winterquartiere muss vor der Fällung erbracht werden. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Werden im Rahmen von V 1ART Fledermausquartiere nachgewiesen bzw. bestätigt, sind durch Maßnahme CEF 1 für jedes 

entfallende Quartier drei Ersatzquartiere im engen räumlichen Zusammenhang an geeigneten Stellen anzubringen. Die Fäll-

zeit ist in Absprache mit der zuständigen UNB festzulegen. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 
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Artname Großer  Abendsegler  (Nyctalus noctu la )  

 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Rauhautf ledermaus  (Pipis t re l l us nathus i i )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 3 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Im Norden und Osten von Brandenburg ist die Art lokal häufig. Hier gibt es größere Vorkommen in altholzreichen 

Laubmischwäldern in der Nähe von Kleingewässern. Jagdgebiete liegen in Wäldern und in Landstrichen mit einer 

vielfältigen Gehölzstruktur. Wichtig scheint die Nähe der Quartierstandorte zu Gewässern zu sein. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 1ART : Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02.  (siehe Kap. 5.1 des LBP) und vorab 

Kontrolle auf Besatz von Höhlen durch Fledermäuse. 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Maßnahme V 1ART sieht das Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02. vor. Ein aktueller Negativ-Nachweis für 

Winterquartiere muss vor der Fällung erbracht werden. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Werden im Rahmen von V 1ART Fledermausquartiere nachgewiesen bzw. bestätigt, sind durch Maßnahme CEF 1 für jedes 

entfallende Quartier drei Ersatzquartiere im engen räumlichen Zusammenhang an geeigneten Stellen anzubringen. Die Fäll-

zeit ist in Absprache mit der zuständigen UNB festzulegen. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
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Artname Rauhautf ledermaus  (Pipis t re l l us nathus i i )  

 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Zwergfledermaus  (Pipis t re l l us p ip i s t re l l us )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 4 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Die Zwergfledermaus ist in Bbg. häufig. Sie ist äußerst anpassungsfähig und nutzt unterschiedlich strukturierte Le-

bensräume. Große Gewässer sind für sie als Jagdhabitat besonders attraktiv. Sie bewohnt fast ausschließlich Spal-

tenquartiere, sehr häufig sind diese an Gebäuden. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 1ART : Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02.  (siehe Kap. 5.1 des LBP) und vorab 

Kontrolle auf Besatz von Höhlen durch Fledermäuse. 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Maßnahme V 1ART sieht das Fällen der Gehölze im Zeitraum vom 1.10.-28.02. vor. Ein aktueller Negativ-Nachweis für 

Winterquartiere muss vor der Fällung erbracht werden. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Werden im Rahmen von V 1ART Fledermausquartiere nachgewiesen bzw. bestätigt, sind durch Maßnahme CEF 1 für jedes 

entfallende Quartier drei Ersatzquartiere im engen räumlichen Zusammenhang an geeigneten Stellen anzubringen. Die Fäll-

zeit ist in Absprache mit der zuständigen UNB festzulegen. 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
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Artname Zwergfledermaus  (Pipis t re l l us p ip i s t re l l us )  

 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Zauneidechse  (Lacerta  agi l i s )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

  Kat. V 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 3 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Man findet die Zauneidechse in Dünen- und Heidegebieten, an naturnahen Waldrändern, auf Halbtrocken- und Trockenra-

sen, besonnten Böschungen, Dämmen, Feldrainen, Wegrändern, Schotterbänken, Waldlichtungen, Felsen, Rändern von 

Feuchtwiesen oder Niedermooren aber auch in Weinbergen, Gärten, Parkanlagen, an Mauern, auf Bahntrassen, auf wenig 

genutzten Wiesen und Weiden, Brachen, gestörten Rohbodenflächen, Abgrabungsflächen und Aufschlüssen. Zur Regula-

tion ihrer Körpertemperatur benötigt sie sowohl Sonnenplätze (z.B. Steine, Felsbereiche, Totholz, Moospolster, freie Bo-

denflächen) als auch schattige Stellen. Ebenso müssen vegetationsfreie Flächen mit geeignetem Substrat zur Eiablage 

und Bereiche mit spärlicher bis mittelstarker Pflanzenbedeckung als Rückzugsgebiet vorhanden sein. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 3ART : Vermeidung des Einwanderns von Zauneidechsen in das Baufeld durch Aufstellen von 

Folienzäunen  (siehe Kap. 5.1 des LBP). 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 3ART, CEF) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Beräumung von Erd- und Totholzhaufen erfolgt erst nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme CEF 2, die neben der 

Aufwertung von Habitaten für die Zauneidechse auch das Abfangen und Umsetzen der Tiere vorsieht. Somit werden keine 

Tiere während der Winterruhe gestört. Sind keine Tiere mehr auf der Fläche verblieben, wird durch V 3ART verhindert, dass 

Tiere von Norden wieder in das Baufeld einwandern. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF 2) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Die Maßnahme CEF 2 sieht die Neuanlage von Lebensräumen für die Art östlich des Eingriffsbereichs (nördlich der Altde-

ponie SEP) vor. Die Größe der Maßnahmenfläche entspricht der Flächengröße der entfallenden Lebensräume (siehe Kap. 

5.1 des LBP). 
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Artname Zauneidechse  (Lacerta  agi l i s )  

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Wechselkröte  (Bufo v i rd i s ) ,  Kreuzkröte  (Epida lea calami ta )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

  Kat. 3 (Wechselkröte),  

 Kat. V (Kreuzkröte) 

 Rote Liste Brandenburg 

 Kat. 3 (beide Arten) 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht (beide Arten) 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

In Brandenburg findet man die Wechselkröte in allen Naturräumen außer in der Prignitz und im Hohen Fläming. 

Hauptvorkommen findet man in der Lausitz und der Ostbrandenburgischen Seenplatte. Als Kulturfolger trifft man sie 

vor allem in trockenwarmen und offenen Kulturlandschaften mit grabbarem Boden und lückigen Pflanzenbewuchs an. 

Sie kommt auch oft auf Sekundärbiotopen wie Brachflächen oder Steinbrüchen vor. Die Laichgewässer zeichnen sich 

durch hohe Sonneneinstrahlung, flache Ufer, kaum Pflanzenbewuchs und Fischfreiheit aus. 

Der Verbreitungsschwerpunkt der Kreuzkröte liegt in Brandenburg im Süden des Landes. Im Norden gibt es einige 

isolierte Vorkommen in der Elbregion und der Uckermark. Die Art besiedelt schnell verschiedene Kleinstgewässer 

wie Tümpel, Pfützen oder Tagebaugewässer und weist damit ähnliche Habitatansprüche wie die Wechselkröte auf. 

Der ursprüngliche Lebensraum sind die Auen naturnaher Flüsse. Als Ersatzlebensräume werden Sand- und Kiesgru-

ben, Industriebrachen und Bergbaufolgelandschaften angenommen. Die Laichgewässer sind voll besonnte, nur zeit-

weilig wasserführende, flache Gewässer ohne Pflanzenbewuchs. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich  

 Nachweise einzelner Individuen liegen von der Westhalde der Altdeponie vor; diese wurden vor der Rekultivierung 

abgefangen und umgesiedelt. Nach Abschluss der Rekultivierung sind Vorkommen auf der Westhalde der Altdeponie 

auszuschließen. Im Bereich der geplanten Westerweiterung westlich des Altdeponiekörpers kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass einzelne Individuen die Flächen als Nahrungs- und Winterhabitat nutzen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 3ART : Vermeidung des Einwanderns in das Baufeld durch Aufstellen von Folienzäunen (siehe 

Kap. 5.1 des LBP). 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART, CEF) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Beräumung der Erdwälle (pot. Winterhabitate) erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme CEF 2, die u. a. das Abfangen 

der Amphibien mittels Fangeimern und das anschließende Umsetzen in geeignete Habitate vorsieht. Somit werden keine 

Tiere während der Winterruhe gestört. Durch V 3ART wird verhindert, dass Tiere wieder in das Baufeld einwandern. 

 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 



Westerweiterung Deponie SEP, AFB Anlage II: Artenblätter für die artenschutzrechtliche Prüfung  

CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Februar 2020  52 
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Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Im Rahmen von CEF 2 werden auch Erdwälle angelegt, die als Ersatz-Winterhabitate für die Amphibien fungieren können. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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Artname Knoblauchkröte  (Pelobates  fuscus )  

 

Schutz- und Gefährdungsstatus 

 FFH-Anhang IV – Art (WK) 

 europäische Vogelart gemäß Art. 1 VSch-RL 

 durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geschützte Art  

 Rote Liste Deutschland 

  Kat. 3 

 Rote Liste Brandenburg 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

 FV günstig/hervorragend  

 U1 ungünstig – unzureichend  

 U2 ungünstig – schlecht  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in BB:  

Die Knoblauchkröte ist in Brandenburg sehr weit verbreitet. Sie benötigt ein sandiges, grabbares Substrat. Als Land-

lebensraum werden häufig Äcker und Brachen besiedelt. Außerhalb der Laichzeit verbringen die Tiere die meiste Zeit 

an Land, wo sie sich bei geeignetem Substrat mittels ihrer zu Schaufeln ausgeprägten Fersenhöcker schnell in den 

Boden eingraben können. Als Laichgewässer nutzt die Art meist eutrophe Standgewässer mit vegetationsreichen 

Ufern, sie besiedelt jedoch auch Kleingewässer in Kiesgruben. Die Überwinterung erfolgt in Erdhöhlen wie tieferen 

Mäuse- oder Maulwurfsgängen, teilweise auch in Wäldern. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 Nachweise einzelner Individuen liegen von der Westhalde der Altdeponie vor; diese wurden vor der Rekultivierung 

abgefangen und umgesiedelt. Nach Abschluss der Rekultivierung sind Vorkommen auf der Westhalde der Altdeponie 

auszuschließen. Im Bereich der geplanten Westerweiterung westlich des Altdeponiekörpers kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass einzelne Individuen die Flächen als Nahrungs- und Winterhabitat nutzen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere verletzt oder getö-

tet?  

  ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

 V 3ART : Vermeidung des Einwanderns in das Baufeld durch Aufstellen von Folienzäunen (siehe 

Kap. 5.1 des LBP). 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)?   ja  nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VART, CEF) 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Die Beräumung der Erdwälle (pot. Winterhabitate) erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme CEF 2, die u. a. das Abfangen 

der Amphibien mittels Fangeimern und das anschließende Umsetzen in geeignete Habitate vorsieht. Somit werden keine 

Tiere während der Winterruhe gestört. Durch V 3ART wird verhindert, dass Tiere wieder in das Baufeld einwandern. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja  nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG: 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (VCEF) 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF) 

 Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt 

Im Rahmen von CEF 2 werden auch Erdwälle angelegt, die als Ersatz-Winterhabitate für die Amphibien fungieren 
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Artname Knoblauchkröte  (Pelobates  fuscus )  

 

können  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.   ja  nein 

 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der fachlichen Ausnahmebedingungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahmegrund liegt vor  ja 

Ausnahmegründe sind ausführlich in Unterlage - dargestellt; 

anderweitig zumutbare Alternativen existieren nicht  ja 

Angabe zu geprüften zumutbaren Alternativen 

Untersuchte Alternativlösungen sind ausführlich in Unterlage - dargestellt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der lokalen Population? 

 ja  nein 

Besteht das Risiko einer Veränderung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene?  

 ja  nein 

 Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (AFCS bzw. EFCS) sind erforderlich 

Verschlechterung des EHZ der Populationen oder Verfestigung eines ungünstigen EHZ trotz FCS-/Kompensations-

maßnahmen? 

 ja  nein 

Anlagen zur artenschutzrechtlich veranlassten Funktionskontrolle 

 Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung s. in Maßnahmenblatt des LBP, 

 Nr. ________ 

Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

 zur Vermeidung (VCEF) 

 zum vorgezogenen Ausgleich (A/ECEF) 

 weitere Maßnahmen zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (A/EFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landespflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschl. vorgesehener Maßnahmen 

 treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 nicht ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich ist. 

 ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und auf über-

geordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnahmebedingungen die 

Voraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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